
INFORMATIONSDIENST FÜR DAS BAYERISCHE BAUGEWERBE

FÄLLIGKEIT DER WINTER-
BESCHÄFTIGUNGS-
UMLAGE VERSCHOBEN

S. 14

BAUUNTERNEHMEN 
DES JAHRES 

S. 4

WIE WIRD DER 
BAUSTELLENMITTEL-
LOHN BERECHNET?

S. 18

FIT FOR WORK 2013: 
FINANZIELLE HILFEN FÜR
AUSBILDUNGSBETRIEBE 

S. 25

B 4890 E 

2013

BEILAGEN:
• Unternehmerbeilage

Steuerpraxis Nr. 156

9



STANDPUNKT

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die Zeit zwischen zwei Legislaturperioden ist üblicherweise von weitgehendem
politischem Stillstand geprägt. Gesetzesvorhaben, die in der alten Legislatur-
periode nicht verabschiedet worden sind, fallen dem sogenannten „Diskontinui-
tätsgrundsatz“ anheim und müssen – wenn sie weiterverfolgt werden sollen – in
der neuen Legislaturperiode von Anfang an neu begonnen werden. Dies gilt jedoch
nicht für Themen, die über Arbeitsentwürfe der Ministerien nicht hinausgekommen
sind. Ein Beispiel hierfür mit erheblicher Bedeutung für die Bauwirtschaft ist der
Arbeitsentwurf des Bundesumweltministeriums für eine „Mantelverordnung“. Das
Verordnungspaket, das insbesondere die Grundwasserverordnung novellieren und
eine neue Ersatzbaustoffverordnung einführen soll, ist nach wie vor nicht vom Tisch
und trotz erreichter Änderungen für den Bau hochbrisant. Im Falle des Inkrafttretens
würde das Baugewerbe mit neuer Bürokratie belastet und das Bauen erheblich
verteuert.

Ein Beispiel: Durch das zum 1. Juni 2012 in Kraft getretene Kreislaufwirtschafts-
gesetz wird Bodenaushub als „Abfall“ klassifiziert, es sei denn, er ist nicht konta-
miniert und wird an Ort und Stelle für Bauzwecke verwendet. Anders als bisher
würden die Pläne des Bundesumweltministeriums dazu führen, dass dieser Boden-
aushub vor einem Wiedereinbau durch eine unabhängige Stelle untersucht und
das Untersuchungsergebnis dokumentiert werden muss. Bisher war eine Beprobung
nur bei Vorliegen eines begründeten Verdachts erforderlich. In vielen Fällen würde
eine Wiederverwendung des Bodens unmöglich und die Beseitigung auf Deponien
erforderlich werden. Da es allein in Bayern um rund 28 Mio. Tonnen mineralische
Bauabfälle, Böden und Steine geht, wird es mit den erforderlichen Deponiekapa-
zitäten schnell eng werden.

Dass das nicht ohne Einfluss auf die Baukosten bleibt, liegt auf der Hand: Grob
geschätzt würden die zusätzlichen Untersuchungen und Deponiegebühren bei
einem Einfamilienhaus zu Mehrkosten von 15 % der Herstellungskosten führen. Bei
einem innerorts zu erstellenden Kanal mit einer Länge von 100 m, 1,60 m Breite
und 3,50 m Tiefe kommt man schnell auf Mehrkosten von mehr als 10 % der 
Erstellungskosten. Um gerade auch die Auftraggeberseite auf diese Problematik
hinzuweisen, haben wir die wichtigsten Hintergründe und Forderungen des Bau-
gewerbes zur geplanten Mantelverordnung in einem Schwerpunktthema zusam-
mengefasst, das Sie auf unserer Homepage abrufen können.

Auch zwischen den Legislaturperioden heißt es bei diesem Thema aufmerksam
bleiben. Auf bayerischer Ebene sind wir in intensivem Kontakt mit dem Bayerischen
Umweltministerium. Auf Bundesebene ist es erfreulicherweise gemeinsam mit den
übrigen betroffenen Branchen gelungen, eine einheitliche Position der Deutschen
Industrie zur Mantelverordnung zu formulieren, die die Forderungen der Bauwirt-
schaft wiedergibt. Gemeinsames Ziel wird es in den nächsten Monaten sein, 
praxisgerechte Regelungen für Bodenaushub und Bauabfälle zu erreichen, die die
Kreislaufwirtschaft im Bau fördern und nicht behindern, das Bauen nicht verteuern
und die Überwachungs-, Prüf- und Dokumentationspflichten in einem vertretbaren
Rahmen halten.

Ihr
Andreas Demharter
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Bauunternehmen des Jahres 

Mit der K. Baumann Baugesellschaft mbH aus Kolbermoor und der Baierl &
Demmelhuber Innenausbau GmbH aus Töging konnten sich gleich zwei Mitglieds-
unternehmen des LBB über den erstmals von der TU München und dem Fach -
magazin tHIS ausgelobten Preis „Bauunternehmen des Jahres“ freuen. Der Preis
wurde am 17. Juni 2013 in München in fünf Kategorien an innovative deutsche
Bauunternehmen vergeben. 

Wann ist ein Bauunternehmen erfolgreich
und was sind die Gründe für den Erfolg?
Diesen Fragen gingen die Initiatoren des
Wettbewerbs nach. Alle der 26 teilneh-
menden Unternehmen aus verschiedens-
ten Bereichen der deutschen Bauwirt-
schaft mussten dabei u. a. folgende Fra-
gestellungen ausführlich beantworten und
dokumentieren: 

• Wie können Bauunternehmen ihre
 Planungs- und Ausführungsprozesse
verbessern? 

• Wie stellen sie die Qualität ihrer Ar-
beit sicher? 

• Wie schulen die Unternehmer ihre
 Mitarbeiter und integrieren sie in die
Abläufe? 

Nach einer gründlichen Auswertung
durch das Team von Professor Dr. Josef
Zimmermann vom Lehrstuhl für Baupro-
zessmanagement und Immobilienent -
wicklung an der TU München wurden
folgende Gewinner ermittelt: 

Kategorie 
Tief-, Straßen- und Ingenieurbau:
Heitkamp & Hülscher GmbH & Co. KG

Kategorie Hochbau:
Goldbeck GmbH

Kategorie Bauen im Bestand:
K. Baumann Baugesellschaft mbH

Kategorie Ausbau:
Baierl & Demmelhuber 
Innenausbau GmbH

AKTUELLES

Preisträger K. Baumann
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Die K. Baumann Baugesellschaft mbH 
hat dabei insbesondere im Bereich der
Unternehmensstrategie und Steuerung
überzeugt. Die Unternehmensplanung ist
passend zugeschnitten auf die Unter -
nehmensorganisation einschließlich eines
Compliance-Systems mit klarer Aufga-
benzuordnung. 

Die Baierl & Demmelhuber Innenausbau
GmbH hat im Vergleich zu den Mit -
bewerbern besonders im Teilbereich
 Personalentwicklung und -führung über-
zeugt. Das Unternehmen bietet sehr gute
und vielfältige Ausbildung von eigenem
Personal und überdurchschnittliche Fort-
bildungsmöglichkeiten sowie sinnvolle
 Investitionen in die Gesundheit der Mit-
arbeiter. 

Kategorie Entwicklung und 
Ausführung von Systemlösungen:
SchwörerHaus GmbH & Co. KG

Kategorie Gesamtsieger:
Krieger + Schramm GmbH & Co. KG

Alle Teilnehmer des Wettbewerbs erhiel-
ten eine Auswertung und Beurteilung auf
der Grundlage des mit den Anmelde -
unterlagen einzureichenden umfang -
reichen Fragenkatalogs. 

In der Laudatio wurden die beson-
deren Pluspunkte, die die Sieger von 
Ihren Wettbewerben hervorhoben, vorge-
tragen. 

AKTUELLES

www.lbb-bayern.de

Auf unserer Homepage finden Sie
auch die Ausgaben von Blickpunkt
Bau sowie unsere Tarifsammlung-
online im Mitgliederbereich. 

Schauen Sie doch mal rein!

Preisträger Demmelhuber

Quelle: fotolia
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Licht und Schatten der geänderten 
deutschen Fahrpersonalverordnung 

Am 7. Juni 2013 ist eine neue Fassung der deutschen Fahrpersonalverordnung
in Kraft getreten. Hierdurch wurden kleinere Änderungen vorgenommen, welche
begrenzte Erleichterungen, aber auch neue Bürokratielasten mit sich bringen.

In letzter Zeit wurde viel über die euro-
päischen Regelungen im Fahrpersonal-
recht (z. B. digitaler Tachograph) be-
richtet. Neben diesen europäischen Vor-
schriften existiert in Deutschland jedoch
auch eine gesonderte deutsche Fahr -
personalverordnung. Diese enthält unter
anderem Vorschriften für die Güterbeför-
derung mit Kraftfahrzeugen mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht zwischen 2,8 t
und 3,5 t. 

Unabhängig vom europäischen Fahrper-
sonalrecht ist am 7. Juni 2013 eine neue
Fassung der deutschen Fahrpersonalver-
ordnung (FPersV) in Kraft getreten. Die
meisten Änderungen beziehen sich auf
den Nachweis berücksichtigungsfreier
Tage (§ 20 FPersV). 

Diese Nachweise sind zu erbringen, wenn
ein Fahrer auf seiner Fahrerkarte bzw.
 Tachoscheibe bei Antritt einer nachweis-
pflichtigen Fahrt nicht über durchgängige
Aufzeichnungen für die zurückliegenden
28 Tage verfügt. Dies kommt in der Praxis
bei Antritt einer nachweispflichtigen Fahrt
regelmäßig dann vor, wenn Arbeiten in
der Werkstatt oder auf der Baustelle
bzw. das Lenken nicht nachweispflichtiger
Fahrzeuge dominiert haben. 

Bislang sind diese berücksichtigungs-
freien Tage durch ein maschinenschrift -
liches Dokument nachzuweisen. In der
geänderten Fahrpersonalverordnung wird
nun die Möglichkeit eröffnet, solche
Nachweise auch durch manuelle Nach-
träge im digitalen Tachographen (§ 20
Abs. 2 a FPersV) bzw. auf dem Schaublatt
(§ 20 Abs. 2 b FPersV) vor Fahrtantritt zu
ersetzen. Darüber hinaus wird die Mög-
lichkeit geschaffen, solche Nachweise per

Fax oder digital an den Fahrer zu über-
mitteln (§ 20 Abs. 2 FPersV). 

Die Änderungen sind grundsätzlich posi-
tiv zu bewerten. Sie werden jedoch in der
Arbeitspraxis nur sehr punktuelle Verrin-
gerungen des Aufwandes mit sich brin-
gen.

Negativ zu bewerten ist, dass nunmehr
auch ausdrücklich „selbstfahrende Unter-
nehmer“ verpflichtet sind, die vorgenann-
ten geforderten Nachweise zu erbringen
(§ 20 Abs. 1 FPersV). 

Unabhängig von dieser Änderung der
Fahrpersonalverordnung hat das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadt -
entwicklung (BMVBS) klargestellt, dass
ein eingebauter Tachograf, der unter Be-
rufung auf die Handwerkerregelung nicht
genutzt wird, keinen Wartungspflichten
(alle zwei Jahre) gemäß § 57 b StZVO
unterliegt. 

Im Rahmen einer Hauptuntersuchung ist
ein Tachograph oder Fahrtenschreiber
nur dann zu untersuchen, wenn das be-
troffene Fahrzeug damit ausgerüstet sein
muss. Ist jedoch die Durchführung einer
nachweispflichtigen Fahrt geplant, wäre
vorher wieder eine Wartung durchzu -
führen.

Hinweis:
Der genaue Wortlaut der neuen 
Fahrpersonalverordnung (FPersV) 

ist im Internet 
unter der Adresse 

www.gesetze-im-internet.de 
einsehbar.

RECHT
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kam sogar zu dem Ergebnis, dass dem
Geschäftsführer des U der Gegenbeweis
geglückt sei, weil er nicht wusste, dass es
sich bei dem von der G gezahlten Werk-
lohn um Baugeld im Sinne des Bauforde-
rungssicherungsgesetzes handelt. Immer-
hin konnte er mit dem Begriff „Baugeld“
zum Zeitpunkt der Bauerstellung nichts
anfangen. Nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung zum Vorgängergesetz

Der Fall:
Die Gemeinde (G) beauftragte ein Unter-
nehmen (U) mit der Ausführung von Zim-
mereiarbeiten an einer Grundschule. Das
U wiederum beauftragte einen Nachun-
ternehmer (NU) mit der Ausführung von
Dämmarbeiten. Nach der Insolvenz des
U machte der NU nun Ansprüche aus
dem Bauforderungssicherungsgesetz gel-
tend und nahm den Geschäftsführer des
U persönlich in Anspruch. Der NU be-
hauptet, das U habe von der G Baugeld
erhalten. Dieses Baugeld habe das U
 jedoch veruntreut, weil es nicht baustel-
lenspezifisch verwendet wurde. 

Die Entscheidung:
Mit seinem Urteil vom 13.11.2012 (Az.:
13  u 1624/12) hat das Oberlandes -
gericht München die Klage des NU voll-
ständig abgewiesen. Das OLG München
ist der Ansicht, dass der Geschäftsführer
des U nicht vorsätzlich Baugeld zweck-
widrig verwendet hat. Voraussetzung für
eine Haftung des Geschäftsführers ist,
dass dieser zumindest mit bedingtem
 Vorsatz gehandelt hat (§  823  II BGB 
i.V. m. § 1 BauFordSiG). Dieser liegt in 
der Regel bereits dann vor, wenn der
 Baugeldempfänger gleichgültig bleibt
(die Folgen also einfach hingenommen
werden). Ein solcher bedingter Vorsatz
konnte im vorliegenden Fall jedoch nicht
bewiesen werden. Das OLG München

(GSB) galt der mit einem Teilgewerk Be-
auftragte nicht als Baugeldempfänger.
Angesichts der Tatsache, dass es sich bei
dem U um einen Zimmereibetrieb, aber
nicht um einen Bauträger oder ähnliches
handelt, hielt das OLG München die
 Einlassung des Geschäftsführers des U 
für glaubhaft. Aufgrund des fehlenden
Vorsatzes wurde die Klage des NU voll
umfänglich abgewiesen.

Unwissenheit kann – bei ungeklärter Anwendbarkeit 
des BauFordSiG – vor Strafe schützen

Die persönliche Haftung eines Geschäftsführers wegen der zweckwidrigen Verwendung von Baugeldern setzt nach dem
Bauforderungssicherungsgesetz voraus, dass der Geschäftsführer insoweit vorsätzlich gehandelt hat. Ist wie hier umstritten,
ob der Anwendungsbereich des BauFordSiG für den nur mit einem Teilgewerk Beauftragten eröffnet ist, fehlt es am
Vorsatz, wenn der Geschäftsführer im Zeitpunkt der Bauerstellung mit dem Begriff „Baugeld“ nichts anfangen kann.

RECHT

Hinweis: 
Bei dem vorliegenden Urteil handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung. Bau-
unternehmer sollten sich nicht darauf verlassen, dass die Behauptung, man habe
den Begriff des Baugelds nicht gekannt, grundsätzlich dazu führt, dass ein vor-
sätzliches Handeln ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus hat das OLG
München leider nicht entschieden, ob derjenige, der nur mit einem Teilgewerk
des Baus beauftragt wird, hinsichtlich des dafür erhaltenen Werklohns Empfän-
ger von Baugeld im Sinne des Bauforderungssicherungsgesetzes ist. Das Gericht
tendiert jedoch dazu, bei demjenigen, der nur mit einem Teilgewerk beauftragt
wurde und Nachunternehmer einschaltet, das Bauforderungssicherungsgesetz
nicht anzuwenden, da dieser bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht der Stellung
eines Treuhänders angenähert ist.

Zudem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass der BGH in einem anderen
Fall mit Beschluss vom 26.04.2013 (Az.: IX ZR 220/11) die Haftung eines Ge-
schäftsführers wegen zweckwidriger Verwendung von Baugeld verneint hat, weil
eine pflichtgemäße Zahlung an den Bauleistenden ohnehin insolvenzrechtlich
anfechtbar gewesen wäre. Die Pflichtverletzung – Verstoß gegen die Baugeld-
verwendungspflicht – sei damit nicht ursächlich für den Schaden des Bauleis-
tenden. Dieses Urteil zeigt einmal mehr, dass das BauFordSIG kein
praxistaugliches Sicherungsinstrument ist.
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Verstoßes gegen das Schwarzarbeiter -
gesetz gemäß §  134 BGB nichtig sei.
Durch das 2004 eingeführte Gesetz soll
die Schwarzarbeit effektiver bekämpft
werden. Nach der Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs führt ein Verstoß gegen
dieses Gesetz jedenfalls dann zur Nich-
tigkeit eines Vertrages, wenn der AN vor-
sätzlich hiergegen verstößt und der AG
den Verstoß des AN kennt und bewusst
zum eigenen Vorteil ausnutzt. Dies war

Der Fall:
Eine Hausbesitzerin (AG) hatte einen
 Unternehmer (AN) damit beauftragt, die
Auffahrt des Grundstücks der AG neu 
zu pflastern. Die Parteien hatten hierfür
einen Werklohn von 1.800,00 EUR ver-
einbart, der bar ohne Rechnung und ohne
Abführung von Umsatzsteuer gezahlt
werden sollte. Als sich herausstellte, dass
das Pflaster nicht die notwendige Festig-
keit aufwies und der AN sich trotz Auf-
forderung und Fristsetzung weigerte, den
Mangel zu beseitigen, verklagte die AG
den AN zur Zahlung eines Kostenvor-
schusses zur Beseitigung von Mängeln in
Höhe von 6.096,00 EUR.

Die Entscheidung:
Mit seinem Urteil vom 01.08.2013 (Az.:
VII ZR 6/13) hat der Bundesgerichtshof
entschieden, dass der zwischen den Par-
teien geschlossene Werkvertrag wegen

nach Ansicht des Bundesgerichtshofs hier
der Fall. Der AN hatte bewusst gegen
seine steuerliche Pflicht aus dem Umsatz-
steuergesetz verstoßen. Der AG nutzte
dies zum eigenen Vorteil und ersparte
sich auf diese Weise einen Teil des Werk-
lohns in Höhe der anfallenden Umsatz-
steuer. Die Nichtigkeit des Vertrages führt
dazu, dass der AG hieraus grundsätzlich
keine Gewährleistungsansprüche gegen
den AN geltend machen kann.

Keine Gewährleistungsansprüche bei Schwarzarbeit

Werden Werkleistungen beauftragt und vereinbart, dass der Werklohn bar ohne Rechnung und ohne Abführung von
Umsatzsteuer gezahlt werden soll, so ist dieser Werkvertrag wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig.
Dies führt dazu, dass der Auftraggeber keine Mängelansprüche gegen den Auftragnehmer geltend machen kann.

RECHT

Hinweis:
Mit dem vorliegenden Urteil ändert der BGH seine eigene frühere Rechtspre-
chung. Diese bezog sich jedoch auf Sachverhalte vor dem 01.08.2004, auf
 welche die Vorschriften des Schwarzarbeitergesetzes noch nicht anzuwenden
waren. Mit dem vorliegenden Urteil hat der BGH daher erstmals einen Sach-
verhalt entschieden, der unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt.
Darüber hinaus begrüßen wir diese Entscheidung als wichtigen Schritt im Kampf
gegen die Schwarzarbeit.

Quelle: fotolia
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Für Geschäfte ohne Verbraucher gilt ein
Verzugszinssatz von 7,62 % (= 8 Pro-
zentpunkte über dem Basiszinssatz).

Gleiches gilt für Verträge auf Basis der
VOB 2012, 2009, 2006 und 2002.

Damit gilt für Entgeltforderungen aus
BGB-Verträgen, die ab dem 01.01.2002
geschlossen worden sind, für Ver-
zugszeiträume ab dem 1. Juli 2013 ein 
gesetzlicher Verzugszinssatz von 4,62 % 
(= 5 Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz). 

Eine Übersicht über die 
Entwicklung der Mindestverzugs-
zinssätze nach BGB bzw. VOB 

finden Sie unter www.lbb-bayern.de
(LBB-Intranet, Baurecht, 
Bau- und Vergaberecht).

Senkung des Basiszinssatzes auf - 0,38 %

Mit Wirkung vom 01.07.2013 hat die Deutsche Bundesbank den Basiszinssatz gesenkt auf - 0,38 %.

RECHT

karten im Rahmen der Vorschriften zu den
Lenk- und Ruhezeiten für Kraft fahrer. 

Bei Streitfällen mit Kontrollinstanzen kann
auf den Leitfaden verwiesen werden, der
eine abgestimmte Interpretation von Bund
und Ländern darstellt.

Die zuständigen Behörden in Bund und
Ländern haben am 13. Juli 2013 einen
neuen Leitfaden „Hinweise zu den So -
zialvorschriften im Straßenverkehr“ ver -
öffentlicht. 

Die Hinweise informieren über die je -
weiligen Regelungen und Kontrollgeräte-

Hinweis: Den neuen Leitfaden finden
im Internet unter www.bag.bund.de
➤ Rechtsvorschriften ➤ Lenk- und 
Ruhezeiten ➤ Mehr zum Thema ➤

Leitfaden zu den Sozialvorschriften
im Straßenverkehr

Lenk- und Ruhezeiten für Kraftfahrer – 
neuer Leitfaden zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr

Die zuständigen Behörden in Bund und Ländern haben einen neuen Leitfaden „Hinweise zu den Sozialvorschriften im
Straßenverkehr“ veröffentlicht. Bei Streitfällen mit den Kontrollinstanzen kann auf den Leitfaden verwiesen werden, der
eine abgestimmte Interpretation von Bund und Ländern darstellt.

Quelle: fotolia
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Lohnsteuer-Nachschau eingeführt 

Ohne vorherige Ankündigung und außerhalb der Lohnsteuer-Außenprüfung darf
das Finanzamt Grundstücke und Räume von Steuerpflichtigen betreten um lohn-
steuererhebliche Sachverhalte aufzuklären.

Nach der Verkündung des Amtshilfe-
richtlinie-Umsetzungsgesetzes trat eine
sog. Lohnsteuer-Nachschau in Kraft.
Dabei handelt es sich um ein besonderes
Verfahren zur zeitnahen Aufklärung
(lohn-)steuererheblicher Sachverhalte,
welches neben die Lohnsteuer-Außen -
prüfung tritt und den Übergang zu dieser
ermöglichen soll. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung
soll die Lohnsteuer-Nachschau dazu
 dienen, Schwarzarbeit wirksam zu be-
kämpfen und Scheinarbeitsverhältnisse
aufzudecken. Der Finanzverwaltung er-
möglicht sie, sich einen Eindruck über die
räumlichen Verhältnisse, das tatsächlich
eingesetzte Personal und den üblichen
Geschäftsbetrieb zu verschaffen. 

Eine Lohnsteuer-Nachschau findet wäh-
rend der üblichen Geschäfts-und Arbeits-
zeiten statt. In diesem zeitlichen Rahmen
können die mit der Lohnsteuer-Nach-
schau Beauftragten ohne vorherige An-
kündigung Grundstücke und Räume von
Steuerpflichtigen betreten, die eine ge-

werbliche oder berufliche Tätigkeit aus-
üben. Wohnräume dürfen gegen den
Willen des Inhabers nur zur Verhütung
dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung betreten werden. 

Die Steuerpflichtigen sind verpflichtet, auf
Verlangen Lohn- und Gehaltsunterlagen,
Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspa-
piere und andere Urkunden vorzulegen
sowie Auskünfte zu erteilen. Die Auffor-
derung, diese Unterlagen vorzulegen ist –
wie das Verlangen zum Betreten von nicht
öffentlichen Räumen – ein Verwaltungsakt
und kann gem. § 347 Abgabenordnung
(AO) schriftlich mit dem Einspruch ange-
fochten werden. 

Wenn die bei der Lohnsteuer-Nachschau
getroffenen Feststellungen Anlass für ver-
tiefende Ermittlungen geben, kann ohne
vorherige Prüfungsanordnung zu einer
Lohnsteuer-Außenprüfung übergegangen
werden. Auf den Übergang zur Außen-
prüfung muss der Steuerpflichtige schrift-
lich hingewiesen werden. 

STEUERN

Quelle: fotolia
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2.400 Euro jährlich rückwirkend zum 
1. Januar 2013 angehoben worden war.

Darüber hinaus können aufgrund der
Rückwirkung zum 1. Januar 2013 – nicht
ausgeschöpfte Beträge auf die anderen
Monate derselben Tätigkeit im selben
 Kalenderjahr (2013) übertragen werden. 

Der Steuerfreibetrag kommt in unserer
Organisation vor allem bei Vergütungen
von Innungen, die als „öffentliche Kas-
sen“ anzusehen sind, zum Tragen.

Der Betrag entspricht wieder dem Betrag
der Übungsleiterpauschale nach § 3 
Nr. 26 EStG, welcher erst vor kurzem
durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz auf

Steuerfreibetrag bei Aufwandsentschädigung 
aus öffentlichen Kassen erhöht

Der Bundesrat hat den steuerfreien ertragsteuerlichen Höchstbetrag bei Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen
Kassen von bisher 175 Euro auf 200 Euro monatlich rückwirkend ab dem 1. Januar 2013 angehoben.

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

10 Lohnsteuer 11 Lohnsteuer (mtl.) 10 Einkommensteuer
(14) Kirchenlohnsteuer (14) Kirchenlohnsteuer (mtl.) (13) Kirchensteuer der

Umsatzsteuer Umsatzsteuer (mtl.) veranlagten
Vergnügungsteuer Vergnügungsteuer § 13a-Landwirte:

ESt, KiESt
Körperschaftsteuer
Lohnsteuer (mtl.)
Kirchenlohnsteuer (mtl.)
Umsatzsteuer (mtl.)
Vergnügungsteuer

15 Feuerschutzsteuer 15 Feuerschutzsteuer (mtl.) 16 Feuerschutzsteuer (mtl.)
(18) Versicherungsteuer (18) Gewerbesteuer (19) Versicherungsteuer (mtl.)

Grundsteuer
Versicherungsteuer (mtl.)

29 Sozialversicherungs- 28 Sozialversicherungs- 23 Sozialversicherungs-
beitrag beitrag beitrag

Bei verspäteter Steuerzahlung (bis zu 3 Tagen) werden keine Zuschläge erhoben (§ 240 Abs. 3 AO). 
Diese Schonfrist gilt nicht für Barzahlungen und Zahlung per Scheck! 
(Scheck muss spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen)

Die Zahlen in Klammern benennen den letzten Tag der Schonfrist für Steuerzahlungen. 

Steuer- und Sozialversicherungsbeitragstermine 
Oktober bis Dezember 2013
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Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in
einer Reihe von Urteilen vom 21. März
2013 und 18. April 2013 entschieden und
damit seine bisherige Rechtsprechung
korrigiert. Bislang wurde in derartigen
Fällen die tatsächliche private Nutzung
des Fahrzeugs vermutet. Der Steuer -
pflichtige konnte die Vermutung unter
engen Voraussetzungen widerlegen.
Diese Möglichkeit ist nun entfallen. 

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
unentgeltlich oder verbilligt ein Fahrzeug
zur privaten Nutzung zur Verfügung,
führt dies beim Arbeitnehmer auch dann
zu einem steuerpflichtigen Vorteil, wenn
der Arbeitnehmer das Fahrzeug tatsäch-
lich nicht privat nutzt. Der Vorteil ist,
wenn kein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch geführt worden ist, nach der 1%-
Regelung zu bewerten. 

Auswege:

a) Der Mitarbeiter führt ein Fahrtenbuch
und weist damit nach, dass er das
Fahrzeug nicht privat nutzt.

b) Ein Privatnutzungsverbot wird arbeits-
vertraglich mit dem Mitarbeiter verein-
bart (Die Einhaltung der Vereinbarung
wird aber bei der Lohnsteueraußen-
prüfung regelmäßig überprüft).

Lohnsteuer: Änderung der Rechtsprechung 
bei der Dienstwagenbesteuerung

Der Bundesfinanzhof vertritt nunmehr die Auffassung, dass die Überlassung eines Dienstwagens an Mitarbeiter immer
zu einem steuerpflichtigen Vorteil des Arbeitnehmers führt, auch wenn das Fahrzeug tatsächlich nicht privat genutzt
wird.

von Sicherheitsmängeln in die Kritik 
geraten, auch häuften sich technische
Probleme bei der Verwendung von 
JAVA. Durch eine Neuprogrammierung
kann nun auf JAVA verzichtet werden. 

Dies erleichtert auch die authentifizierte
elektronische Abgabe der Lohnsteuer-An-
meldungen und Umsatzsteuervoranmel-
dungen, die nur noch bis 31. August 2013
ohne Authentifizierung von der Finanz-
verwaltung akzeptiert wurden.

Ab sofort gibt es eine deutliche Vereinfa-
chung bei der elektronischen Steuererklä-
rung ELSTER. Die Zusatzsoftware JAVA
muss nicht mehr verwendet werden, um
das ElsterOnline-Portal nutzen zu kön-
nen, teilte das Bayerische Finanzministe-
rium mit. 

Bisher war die Software JAVA technische
Voraussetzung, um sich im ElsterOnline-
Portal einloggen zu können. In der Ver-
gangenheit war JAVA häufig aufgrund

Elektronische Steuererklärung ELSTER

Die Zusatzsoftware JAVA ist nicht mehr Voraussetzung, um sich im ElsterOnline-Portal einloggen zu können.

STEUERN

Neue Vorgaben für den Vorsteuerabzug bei Gutschriften

Nach dem Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz muss zukünftig zwingend in einer 
Erstattungs-Abrechnung die Formulierung „Gutschrift“ enthalten sein.

Rechnet ein Unternehmer eine Gutschrift ab, muss die Abrechnung auch als „Gutschrift“ betitelt werden. 
Nicht zulässig sind u.a. die Bezeichnungen Rechnung, Eigenfaktura oder Minusrechnung. 

Anderenfalls entfällt der Vorsteuerabzug nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG.
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Demgegenüber möchten wir klarstellen,
dass sich das Volumen der Schwarzarbeit
in Deutschland in den vergangenen Jah-
ren nachweislich verringert hat. 

Hieraus resultierten zusätzliche Steuer-
mehreinnahmen sowohl bei der Um-
satzsteuer als auch der Einkommen-, Ge-
werbe und  Körperschaftsteuer sowie der
Lohnsteuer. 

Gleiches gilt für die Sozialversicherungs-
beiträge von Arbeitgebern und Arbeit-

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, die
die Interessenvertretung des Personals der
Finanzverwaltung darstellt, bezieht sich
in ihrer Forderung auf einen Bericht 
des Bundesrechnungshofs aus dem Jahre
2011 wonach der Zweck der Steuer-
ermäßigung, die Schwarzarbeit zu be-
kämpfen, größtenteils nicht erfüllt werde.
Zudem vertritt die Steuergewerkschaft 
die Auffassung, dass es sich um eine teure
Subventionsvorschrift handelt, die im Ein-
kommenssteuerrecht nichts zu suchen
habe. 

nehmern. Daher kann von einem erheb -
lichen Selbstfinanzierungsanteil des In-
struments des Steuerbonus für Hand-
werkerleistungen ausgegangen werden,
er beläuft sich nach überschlägigen Be-
rechnungen auf rund 80 % (vgl. hierzu
auch BLICKPUNKT BAU 12/2012, S. 9
und BLICKPUNKT BAU 1/2013, S. 16). 

Steuerbonus für Handwerkerleistungen 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft spricht sich für die völlige Abschaffung der Steuerermäßigung für Handwerker -
leistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen aus.

Sanierungsbranche fordert Impulse

Nur ein kleiner Teil der Wohnungen in
Deutschland ist neueren Datums, das
Gros wurde vor 1980 erstellt, als Ener-
gieeffizienz noch kein großes Thema war.
Folge: Aus heutiger Sicht ist der Woh-
nungsbestand weitgehend sanierungs -
bedürftig. 

Entsprechende Maßnahmen werden seit
Jahren staatlich über die KfW (Kreditan-
stalt für Wiederaufbau) gefördert. Zu-
sätzliche Impulse zur Erhöhung der
Sanierungsquote von 1 % auf 2 % jähr-
lich kann aber durch die Einführung einer
steuerlichen Förderung der energetischen
Sanierung erreicht werden. 

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis),
Deutsche Energie-Agentur (dena)

Wohnungsbestand – viel Potential für energetische Sanierung

STEUERN
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Fälligkeit der Winterbeschäftigungs-Umlage 
verschoben

Die Fälligkeit der Winterbeschäftigungs-Umlage wurde mit Wirkung ab 1. Juli
2013 vom 15. auf den 20. des Folgemonats verschoben.

Im Zuge der am 1. Juli 2013 in Kraft ge-
tretenen Änderungen des Tarifvertrages
über die Sozialkassenverfahren (siehe
BLICKPUNKT BAU Juni 2013, Seite 13 f.)
hat der ZDB das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales um eine Harmonisie-
rung der Fälligkeitstermine für den Sozial -
kassenbeitrag und die Winterbeschäfti-
gungs-Umlage gebeten.

Diesem Anliegen hat das Bundesarbeits-
ministerium inzwischen Rechnung getra-

gen. Nur für die Betriebe des Baugewer-
bes wurde die Fälligkeit der Winter-
beschäftigungs-Umlage (§ 5 Abs. 1 der
Winterbeschäftigungs-Verordnung) vom
15. auf den 20. des Monats verschoben. 

Die entsprechenden Änderungen der
Winterbeschäftigungs-Verordnung sind
am 1. Juli 2013 in Kraft getreten (Bundes-
gesetzblatt Nr. 31, Seite 1681).
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TARIF- UND SOZIALPOLITIK

Staatsangehörige die volle Arbeitneh-
merfreizügigkeit und uneingeschränkte
Dienstleistungsfreiheit gelten werden. 

Die Bundesagentur für Arbeit hat im Zuge
des Beitritts der Republik Kroatien ihr
 Informationsmaterial aktualisiert. 

Die  aktualisierten Merkblätter mit dem
Titel „Beschäftigung ausländischer Ar-
beit nehmer in Deutschland“, „Verfahren
zur Arbeitsgenehmigung-EU für bulgari-
sche, rumänische und kroatische Staats-
an gehörige“ sowie „Werkverträge-In-
formationen EU-Dienstleistungsfreiheit/
Übergangsregelung“ können der Inter-
netseite der Bundesagentur für Arbeit
(www.arbeitsagentur.de) entnommen wer-
den. 

Am 1. Juli 2013 ist die Republik Kroatien
der Europäischen Union als 28. Mit-
gliedsstaat beigetreten. Kurz vor dem
Beitritt wurde am 20. Juni 2013 das 
„Gesetz zur Anpassung von Rechts -
vorschriften des Bundes infolge des
 Beitritts der Republik Kroatien zur Euro-
päischen Union“ im Bundesgesetzblatt
verkündet. Wir hatten hierüber in BLICK-
PUNKT BAU, Ausgabe 7/8, Seite 18 be-
richtet.

Daneben enthält das Gesetz auch 
Ge setzesänderungen für bulgarische 
und  rumänische Staatsangehörige, wel-
che nach Ablauf der Übergangsfristen 
(31. Dezember 2013) in Kraft treten. Eine
derartige Anpassung der Rechtsvorschrif-
ten ist notwendig, da ab dem 1. Januar
2014 für bulgarische und rumänische

Übergangsbestimmungen für kroatische, 
bulgarische und rumänische Staatsangehörige

Das „Gesetz zur Anpassung von Rechtsvorschriften des Bundes infolge des Bei-
tritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union“ ist im Bundesgesetzblatt
verkündet worden.
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• anteilige Haftung bei mittlerer
Fahrlässigkeit sowie 

• in der Regel volle Haftung bei
grober Fahrlässigkeit und Vorsatz.

Eine summenmäßige Begrenzung der
 Arbeitnehmerhaftung ist gesetzlich in die-
sen Fällen nicht vorgesehen. Jedoch gab
es in der Vergangenheit Tendenzen da-
hingehend, eine starre Haftungsbegren-
zung auf drei Bruttomonatsverdienste im
Falle eines grob fahrlässigen Verhaltens
anzunehmen. Das Urteil des Bundesar-
beitsgerichts vom 15. November 2012
(Az.: 8 AZR 705/11) stellt nunmehr klar,
dass eine derartige allgemeine Haftungs-
begrenzung nicht ohne Weiteres besteht. 

Dem Urteil lag der 
folgende Sachverhalt zugrunde: 

Der Arbeitnehmer war seit dem Jahre
2007 bei dem Arbeitgeber als Lkw-Fah-

Entsteht durch ein schuldhaftes pflichtwid-
riges Verhalten eines Arbeitnehmers ein
Sach- oder Vermögensschaden, so haftet
der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeit-
geber gesetzlich nach § 280 Abs. 1 BGB.
Da er damit grundsätzlich zum Ausgleich
des gesamten, unter Umständen sehr
hohen Schadens verpflichtet wäre, haben
sich in der Rechtsprechung die Grund-
sätze des innerbetrieblichen Schadens-
ausgleichs entwickelt. Diese Grundsätze
sollen eine angemessene Verteilung des
Betriebsrisikos gewährleisten. 

Für alle Sach- und Vermögensschäden
des Arbeitgebers, die ein Arbeitnehmer
durch eine betrieblich veranlasste Tätig-
keit verursacht, ist der innerbetriebli-
che Schadensausgleich wie folgt vorzu -
nehmen: 

• keine Haftung bei leichtester
Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers, 

rer mit einem Bruttomonatsverdienst in
Höhe von 2.726,50 € beschäftigt. Im Juni
2008 kam er mit dem Lkw des Arbeit -
gebers auf trockener Fahrbahn von der
Straße ab, was zu einem Umsturz des
 Anhängers mitsamt der sich darauf be-
findlichen Wechselbrücke und zu einem
Verlust eines Großteils der Ladung führte.
Ca. zwei Stunden nach dem Unfall wurde
bei ihm eine Blutalkoholkonzentration
von 0,94 Promille festgestellt. Der Scha-
den des Arbeitgebers belief sich insge-
samt auf 16.718,18 €. Diesen Gesamt-
schaden machte der Arbeitgeber gegen-
über seinem Arbeitnehmer geltend. Der Ar-
beitnehmer lehnte die Zahlung jedoch ab. 

Das Arbeitsgericht verurteilte den Arbeit-
nehmer zur Zahlung von 7.010,56 €. Das
Landesarbeitsgericht vertrat hingegen die
Auffassung, dass sich die Haftung des
Arbeitnehmers auf bis zur drei Brutto-
monats verdienste erstrecke, und verur-

Arbeitnehmerhaftung bei grober Fahrlässigkeit
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 15. November 2012

In aller Regel hat ein Arbeitnehmer, der einen Schaden grob fahrlässig verursacht, dem Arbeitgeber den gesamten
Schaden zu ersetzen. Eine allgemeine Haftungsbeschränkung auf drei Bruttomonatsverdienste des Arbeitnehmers besteht
nicht.

TARIF- UND SOZIALPOLITIK

Quelle: fotolia
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Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb
und die Höhe der Vergütung, die mög-
licherweise eine Risikoprämie enthalten
kann. 

4. Auch die persönlichen Verhältnisse des
Arbeitnehmers und die Umstände des
Arbeitsverhältnisses, wie die Dauer der
Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter,
die Familienverhältnisse und sein bis-
heriges Verhalten können zu berück-
sichtigen sein. 

5. Im Einzelfall können auch Haftungs -
erleichterungen bei grober Fahrlässig-
keit in Betracht kommen. Ob eine
Entlastung des Arbeitnehmers in Erwä-
gung zu ziehen ist und wie weit diese
gehen kann, ist aufgrund einer Abwä-
gung aller hierfür maßgebenden Um-
stände zu entscheiden. Von Bedeutung
kann dabei sein, ob der Verdienst des
Arbeitnehmers in einem deutlichen
Missverhältnis zum verwirklichten
Schadensrisiko steht. 

6. Eine Haftungsobergrenze, wonach bei
einem grob fahrlässigen Verhalten und
einem deutlichen Missverhältnis zwi-
schen Verdienst und dem Schadensri-
siko die Haftung des Arbeitnehmers
grundsätzlich auf drei Bruttomonats-
vergütungen beschränkt sein soll, exis-
tiert nicht. 

teilte den Arbeitnehmer zur Zahlung von
8.179,50 €. Das Bundesarbeitsgericht
hob das Berufungsurteil auf und verwies
die Sache zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das Landesarbeitsge-
richt zurück. 

Dem Urteil sind die 
folgenden Leitsätze zu entnehmen: 

1. Ein Arbeitnehmer hat vorsätzlich ver-
ursachte Schäden in vollem Umfang zu
tragen, bei leichtester Fahrlässigkeit
haftet er dagegen nicht. 

2. Bei normaler Fahrlässigkeit ist der
Schaden in aller Regel zwischen Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber zu vertei-
len, bei grober Fahrlässigkeit hat der
Arbeitnehmer hingegen den gesamten
Schaden zu tragen. 

3. Der Umfang der Beteiligung an den
Schadensfolgen ist durch eine Ab -
wägung der Gesamtumstände zu be-
stimmen, wobei insbesondere Scha-
densanlass, Schadensfolgen sowie Bil-
ligkeits- und Zumutbarkeitspunkte eine
Rolle spielen. Eine möglicherweise vor-
liegende Gefahrgeneigtheit der Arbeit
ist ebenso zu berücksichtigen wie die
Schadenshöhe, ein vom Arbeitgeber
einkalkuliertes Risiko, eine Risiko -
deckung durch eine Versicherung, die

7. Eine starre Haftungsgrenze würde
zudem nicht hinreichend berücksichti-
gen, dass die Möglichkeit einer Haf-
tungsbegrenzung auch im Falle der
groben Fahrlässigkeit vor allem damit
begründet wird, dass der Arbeitneh-
mer vor Schäden, die ihn in seiner Exis-
tenz bedrohen, geschützt werden soll.
Solange es aber dem Arbeitnehmer
möglich und zumutbar ist, von seinem
Lohn den verursachten Schaden voll-
umfänglich zu begleichen, ist auch
keine Einschränkung der Haftung im
Falle der groben Fahrlässigkeit ange-
zeigt.

Das Urteil hat folgende 
praktische Auswirkungen: 

Das Bundesarbeitsgericht stellt erfreuli-
cherweise klar, dass ein durch grobe
Fahrlässigkeit verursachter Schaden nicht
durch eine feste Haftungsgrenze be-
schränkt wird. Hiermit erteilt es anderwei-
tigen Auffassungen in Rechtsprechung
und Literatur eine klare Absage. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch
 regelmäßig zu berücksichtigen, dass eine
Reduzierung der Haftung durch eine
Kasko- oder Haftpflichtversicherung er-
folgen kann. 

TARIF- UND SOZIALPOLITIK
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Neues Faltblatt „Kostenanalyse 2012/2013“ -
Zuschlagsätze auf Betriebsmittellohn 
bzw. Baustellenmittellohn

Die Gesamtergebnisse des im Frühjahr 2013 durchgeführten Betriebsvergleiches
„Kostenanalyse 2012/2013“ wurden, wie in den Vorjahren, wieder in einem
Faltblatt zusammengefasst und, mit wichtigen Hinweisen versehen, übersichtlich
dargestellt.

Die Zuschlagsätze auf der ersten Seite
des Faltblattes sind die Mittelwerte der
Zuschlagsätze von etwa 80 Bauunterneh-
men auf den Betriebsmittellohn.

Die wichtigsten Zuschlagsätze aus dem
Kostenbereich 2012/2013 betragen:

Lohngebundene Kosten 74,40 %
Lohnnebenkosten 11,30 %
Weitere Gemeinkosten 122,90 %
Gesamtzuschlagsatz 208,60 %

Basis für die Zuschlagssätze 
ist der  Betriebsmittellohn. 

Wie der Mittellohn berechnet wird, 
erläutert unser nachfolgender 

Artikel auf Seite 18: 
Wie wird der Baustellen-

mittellohn berechnet? 

Der Betriebsvergleich „Kostenanalyse
2012/2013“ ist so aufgebaut, dass alle
umzulegenden Kosten grundsätzlich auf
den produktiven Lohn bezogen werden.

Die ausgewiesenen Mittelwerte der Zu-
schlagsätze auf Lohn sind also zur Kos-
tendeckung erforderlich, wenn auf die
anderen direkten Kostenarten (also Ma-
terial-, Geräte- und Fremdleistungskos-
ten) keine Zuschläge gerechnet werden.

Hinweis:
Interessierte Betriebe können 
das Faltblatt zum Stückpreis 

von 4,50 Euro bei der 
Hauptgeschäftsstelle, Frau Hauer 

unter der Fax-Nr. 0 89/ 76 79 -154 
oder hauer@lbb-bayern.de, 

bestellen.

WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFT

Darüber hinaus ist es nun möglich, 
auch altersgerechte Umbauten über 
den Wohn-Riester-Vertrag zu finanzieren
(§ 92 a EStG) bislang durfte das Kapital
nur für den Erwerb, den Bau oder die
 Entschuldung einer selbst genutzten
Wohnimmobilie eingesetzt werden, nicht
aber für eine Modernisierung. 

Wer einen Riester-Vertrag anspart, kann
nach der gesetzlichen Neuregelung nun-
mehr während der Ansparphase jederzeit
Kapital für den Erwerb selbstgenutzten
Wohneigentums entnehmen. 

Bisher muss die Entnahme entweder im
zeitlich un mittelbaren Zusammenhang 
mit der Anschaffung der selbstgenutzten
Wohnung oder zur Entschuldung der
Wohnung unmittelbar zu Beginn der Aus-
zahlungsphase erfolgen. 

Wohn-Riester verbessert

Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz sieht Erleichterungen bei der Kapital -
entnahme vor. 
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inhalten diese Ansätze keine Anteile für
Aufsicht und keine Zeitaufschläge für die
Verwaltung.

In den Mittellohn gehen, soweit gezahlt,
vermögenswirksame Leistungen und Zu-
schläge ein. Vermögenswirksame Leistun-
gen kommen in den alten Bundesländern
in Höhe von 0,13 €/h gemäß dem Tarif-
vertrag über die Gewährung vermögens-
wirksamer Leistungen in Betracht. Vom
Anfall von Zuschlägen wird im Beispiel
abgesehen.

Das Vorgehen bei der Ermittlung des Mit-

Die betriebsindividuelle Zusammenset-
zung der leistungsausführenden Beleg-
schaft wird bei der Ermittlung des
Stundenkostensatzes für ein Unternehmen
in Form eines repräsentativen Durch-
schnitts – dem Mittellohn – berücksichtigt. 

Zu beachten ist, dass regelmäßig leiten-
des Personal in den Baukolonnen neben
produktiven Leistungen auch organisato-
rische Aufgaben wahrnimmt. Gemäß den
Kalkulationsansätzen für den erforderli-
chen Stundenaufwand einer Leistung,
können nur die produktiven Zeiten in
 Anrechnung kommen. In der Regel be -

tellohnes kann dem unten angeführten
Beispiel entnommen werden. Dabei wird
ein Unternehmen mit zwölf gewerblich
Beschäftigten betrachtet. Dies entspricht
nach statistischen Erhebungen der Durch-
schnittsgröße eine Baubetriebs sowohl in
den alten als auch neuen Bundesländern.

Statistische Erhebungen belegen ferner,
dass der Mittellohn z. B. im Hochbau in
den alten Bundesländern auf dem Niveau
des Bundesecklohnes (Lohngruppe 4)
liegt. Die Arbeitnehmer in den neuen Bun-
desländern sind tendenziell niedrigeren
Lohngruppen zugeordnet.

Wie wird der Baustellenmittellohn berechnet?

Ausgangspunkt für jede Kalkulation ist der Mittellohn, da sich in jedem Unternehmen das beschäftigte Personal unter-
schiedlich nach Lohngruppen strukturiert.

WIRTSCHAFT

ANZAHL BEZEICHNUNG ANTEIL ANTEIL ANZAHL LOHNGRUPPE STUNDENLOHN2 STUNDENLÖHNE
PRODUKTIV ORGANISAT. GEWERBLICH €/h JE LOHNGRUPPE

PRODUKTIV €/H
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Werkpolier1 0,65 0,35 0,00 LG 6 20,25 0,00
1 Vorarbeiter 0,85 0,15 0,85 LG 5 18,50 18,50
2 Spezialfacharbeiter 1,00 0,00 2,00 LG 4 17,62 35,24
6 Facharbeiter 1,00 0,00 6,00 LG 3 16,14 96,84
2 Fachwerker 1,00 0,00 2,00 LG 2/ ML II 13,70 27,40
1 Werker 1,00 0,00 1,00 LG 1/ ML I 11,05 11,05

12 Summe 11,85 189,03

Durchschnittslohn3 15,95
Vermögenswirksame Leistungen 0,13
Zuschläge 0,00

Mittellohn (Beispiel) 16,08

Stunden je Mitarbeiter 1.528
Anzahl Arbeitnehmer produktiv 11,85

1.528 x 11,85

Produktive Stunden im Jahr verfügbar 18.106,80

Produktive Stunden im Jahr 18.106,80
Mittellohn 16,08 €/Std.

18.106,80 x 16,08 €/Std.

Produktivlohn in Euro 291.157,34

Anmerkungen: 1 Werkpolier direkt den Baustellen (Aufträgen) zugeordnet.
2 Löhne lt. Tarifvertrag ab 01.05.2013. 3 Summe Spalte 8 durch Summe Spalte 5.

Beispielrechnung Mittellohn
Alte Bundesländer
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WIRTSCHAFT

Auch wenn diese Zahlen für abzuge-
bende Angebote nicht unmittelbar ver-
wendet werden können, bieten sie doch

Damit soll ein Überblick über die Ent-
wicklung dieser Kosten in der jüngsten
Vergangenheit vermittelt werden. 

– je nach Einzelfall – brauchbare An-
haltspunkte.

Entwicklung der Baumaterialpreise

Die nachfolgende Übersicht enthält auszugsweise wichtige vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Preismessziffern
für Baumaterialen im Bereich der Metallerzeugnisse.

INDEX 2005 = 100 VERÄND. IN %
MAI 2012

MÄRZ APRIL OKTOBER GEGENÜBER
2013 2013 2013 MAI 2013 

Metalle 122,5 119,9 119,3 – 5,1
Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 110,5 109,5 108,3 – 6,2

Warmgewalzte Flach- und Langerzeugnisse;
Walzdraht, Betonstahl, warmgewalzte und 
geschweißte Profile 109,0 108,2 106,8 – 6,9

Bandstahl mit einer Breite v. weniger als 600 mm 116,1 115,7 114,8 – 6,4

Breitflachstahl, Quartoblech 

Betonstahl Stäbe, warmgewalzt

Stab- und Flachstahl (warmgewalzt) aus 
unlegiertem Qualitätsstahl

Stab- und Flachstahl (warmgewalzt) aus 
nichtrostendem o. a. legiertem Stahl 

Schwere Profile, Formstahl (ohne Breitflansch-
träger) aus unlegiertem Stahl, 80 mm u. m. 

Schwere Profile, Breitflanschträger,
aus unlegiertem Stahl, 80 mm u. m. 

Kaltgewalzte und oberflächenveredelte Flach-
erzeugnisse, mit einer Breite von 600 mm o. m. 

Kaltgewalztes Blech in Rollen o. Tafeln, mit einer
Breite von 600 mm oder mehr aus unleg. Stahl

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 
Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder Stahl 

Rohre und Hohlprofile aus Eisen oder Stahl

NE-Metalle und Halbzeug daraus 

Halbzeug aus Kupfer und Kupferlegierungen 

Gießereierzeugnisse 

Teile aus nicht verformbaren Gusseisen

111,7

141,0

107,6

114,8

98,7

98,4

112,3

104,0

113,8

128,2

156,4

169,8

113,3

112,4

108,6

140,9

106,6

113,4

97,4

97,9

111,1

103,1

113,3

127,0

147,7

162,5

113,7

112,2

106,8

139,4

105,8

112,5

95,5

94,4

110,0

102,1

113,4

126,7

147,5

161,7

113,7

112,3

– 7,7

– 8,3

– 2,8

– 5,1

– 8,4

– 7,8

– 6,0

– 6,2

– 4,8

– 6,4

– 6,9

– 7,3

0,4

0,2

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
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Nach den Daten des Statistischen Bun-
desamtes wurden im Jahr 2012 insgesamt
200.466 Wohneinheiten (WE) errichtet.
Hierbei sind alle Baumaßnahmen im
Neubau im Wohn- und Nichtwohnungs-
bau berücksichtigt. Dies entspricht einem
Zuwachs um 17.356 WE (+ 9,5 %) ge-
genüber 2011. Der Anstieg fiel damit
nicht so deutlich aus wie im Jahr 2011 
(+ 14,6 %), ist aber erheblich höher als
im Jahr 2010 (+ 0,5 %). Im Jahr 2009
wurde mit 158.987 Wohneinheiten das
niedrigste Fertigstellungsniveau seit der
Wiedervereinigung markiert. Nimmt man
das Jahr 2010 zur Basis, sind die Woh-
nungsfertigstellungen innerhalb von zwei
Jahren um 25 % gestiegen.

Die Fertigstellungen liegen nach Auffas-
sung der Bauverbände weiter unter dem
benötigten Gesamtsoll von etwa
250.000 WE, die auch das BMVBS für
notwendig erachtet. In den letzten Jahren
aufgelaufene Rückstände sind erst recht
nicht aufgeholt. Geht man von rund

Baufertigstellungen 2012

Im Jahr 2012 wurden in Deutschland mit ca. 200.500 Wohnungen knapp 17.400 Wohnungen mehr errichtet als 2011
(+ 9,5 %).

Bausaison auf dem Höhepunkt

Im Sommer erreicht die Bausaison regel-
mäßig ihren Höhepunkt, vor allem auf-
grund der im Jahresverlauf besten
Witterungsbedingungen. 

Geschäftslage, Auftragsreichweite und
Kapazitätsauslastung, überall werden
saisonale Bestwerte erreicht. Auch in die-
sem Sommer, und das mit Nachdruck.
Denn: Im Juli 2013 war die Beurteilung
der Betriebe für alle genannten Katego-
rien besser als vor Jahresfrist. Und auch
die Erwartungen für die nächsten Monate
liegen über dem Vorjahresniveau.

Quelle: ifo Institut

Baukonjunkturmeter August 2013

WIRTSCHAFT

250.000 Wohnungen aus, die jährlich
neu gebaut werden müssten, so wurde
diese Marke auch 2012 noch deutlich
verfehlt. Blickt man auf die gesamte Le-
gislaturperiode zurück, so wurden in den

Jahren 2009 – 2013 insgesamt ca.
300.000 Wohnungen zu wenig gebaut. 
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EU-Bauproduktenverordnung in Kraft getreten: 
Was ändert sich? 

Am 1. Juli 2013 ist die EU-Bauproduktenverordnung auch in Deutschland in Kraft
getreten. Wir beantworten nachfolgend einige damit in Zusammenhang ste-
hende Fragen.

Baugewerbliche Unternehmen 
als Hersteller und Händler 
von Bauprodukten

Baugewerbliche Unternehmen kommen
gegebenenfalls als Hersteller von Bau-
produkten im Sinne der EU-Bauproduk-
tenverordnung in Betracht, wenn sie
Bauteile außerhalb des Baustellenbe-
reichs und in (Klein-)Serien für mehrere
Bauvorhaben vorfertigen. 

Artikel 11 der EU-Bauproduktenverord-
nung regelt die Pflichten von Herstellern,
die Bauprodukte produzieren, die in den
Anwendungsbereich einer harmonisierten
europäischen Bauproduktnorm fallen. 

Beispielhaft sind: 

• DIN EN 1168
Betonfertigteile – Hohlplatten

• DIN EN 1520
Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus
hauptwerksporigen Leichtbeton

• DIN EN 1970 
Einstieg- und Kontrollschächte 
aus Beton, Stahlfaserbeton 
und Stahlbeton

• DIN EN 12839
Vorgefertigte Betonerzeugnisse – 
Betonelemente für Zäune 

• DIN EN 13693
Betonfertigteile – 
Besondere Fertigteile für Dächer 

• DIN EN 13748
Teile 1 und 2 Betonfertigteile – 
Terrazzoplatten

• DIN EN 14843
Betonfertigteile – Treppen

• DIN EN 14991
Betonfertigteile 
Gründungselement

• DIN EN 13242
Gesteinskörnungen für ungebundene
und hydraulisch gebundene Gemische
für den Ingenieur- und Straßenbau

Baugewerbliche Unternehmen 
als Hersteller von Bauprodukten

Gemäß § 4 und § 11 der EU-Bauproduk-
tenverordnung hat der Hersteller dieser
Produkte eine Leistungserklärung zu
 erstellen. Ausgenommen sind hiervon
gemäß § 5 der EU-Bauproduktenverord-
nung die Hersteller von 

• Bauprodukten, die individuell (d. h.
nicht in Serie für verschiedene Bauvor-
haben) gefertigt wurden,

• Sonderanfertigungen, die für ein be-
stimmtes einzelnes Bauwerk hergestellt
und vom Hersteller eingebaut werden,
wenn der Hersteller nach den gelten-
den nationalen Vorschriften für den
 sicheren Einbau des Produktes in das
Bauwerk verantwortlich ist,

• Bauprodukten, die auf der Baustelle
zum Zwecke des Einbaus in das je -
weilige Bauwerk im Einklang mit den
geltenden nationalen Bestimmungen
hergestellt werden und deren Einbau
unter der Verantwortung der nach die-
sen nationalen Vorschriften für sichere
Bauausführung verantwortlichen Per-
sonen erfolgt,

• Bauprodukten, die auf traditionelle
Weise bzw. in einer des zu erhalten-
den kulturellen Erbes angemessener
Weise in einem nichtindustriellen Ver-
fahren zur Renovierung von denkmal-
geschützten Bauwerken nach dem
geltenden nationalen Vorschriften ge-
fertigt wurden.

Damit fallen beispielsweise auf der Bau-
stelle hergestellte Estrichmörtel, Putz -
mörtel, Fertigteile aus Mauerwerk, Beton
und Stahlbeton sowie Holzkonstruktionen

TECHNIK

TECHNIK



22 BLICKPUNKT BAU, Ausgabe 9, September 2013

• Für Produkte, die dies nicht zulassen,
ist die CE-Kennzeichnung auf der Ver-
packung vorzunehmen bzw. mit dem
begleitenden Dokumenten auszuhän-
digen. 

• Der Händler muss die betreffende
 Leistungserklärung in Papierform dem
 Erwerber bei Erstlieferung des Baupro-
duktes aushändigen. 

Marktüberwachung 

Die EU-Mitgliedsstaaten sind zur Markt-
überwachung verpflichtet, die in Deutsch-
land Aufgabe der Bundesländer ist. Nach
Informationen des ZDB dauert der Auf-
bau der Marktüberwachungsbehörden in
Deutschland derzeit noch an. Sie soll sich
zunächst auf Bauprodukte für den Hoch-
bau fokussieren. Die Marküberwachungs-
behörden sollen bei hinreichenden Ver-
dacht, dass ein Bauprodukt die gemäß
CE-Kennzeichnung und Leistungserklä-
rung erklärte Leistung bzw. Grund-
anforderungen der EU-Bauprodukten-
anforderungen nicht erfüllt, eine Produk-
tevaluation durchführen. Gegebenenfalls
sind Korrekturen seitens des Wirtschafts-
akteurs vorzunehmen, oder bei Gefähr-
dung der Sicherheit das Produkt vom
Markt zu nehmen und gegebenenfalls zu-
rückzurufen. Das Bauproduktengesetz
sieht bei Verstößen gegen die Baupro-
duktenverordnung empfindliche Geldbu-
ßen bis zu einer Höhe von 50.000 € vor. 

Wie müssen Betriebe mit 
den Leistungserklärungen umgehen? 

Unsere Mitgliedsbetriebe sehen sich seit
Inkrafttreten der EU-Bauproduktenverord-
nung einer Flut von Leistungserklärungen
ausgesetzt, die per Post oder per Email
eingehen. Wie müssen Betriebe mit diesen
Leistungserklärungen umgehen? 

Neue Dokumentations- und 
Informationspflichten für Händler 
und Hersteller

Die Hersteller von Bauprodukten unterlie-
gen grundsätzlich der Verpflichtung, eine
Leistungserklärung für harmonisierte Bau-
produkte zu erstellen, sowie eine darauf
basierende CE-Kennzeichnung vorzuneh-
men. Ferner ist ein Produktcode, der eine
sichere Identifizierung des Bauproduktes

nicht unter die Bestimmungen der Baupro-
duktenverordnung. Auch bei individuell
für ein bestimmtes Bauvorhaben in einer
Werkstatt oder ähnlichen vorgefertigten
Bauprodukten/-teilen (z. B. Treppen) wird
der Hersteller von der Pflicht zur Erstel-
lung einer Leistungserklärung ausgenom-
men. In allen anderen Fällen sind die
Hersteller verpflichtet, eine Leistungser-
klärung zu erstellen. Für Kleinstunterneh-
mer gelten Vereinfachungen. Nach den
Empfehlungen der EU-Kommission vom
06.05.2003 sind dies Unternehmen, die
weniger als 10 Personen beschäftigen
und deren Jahresumsatz bzw. Bilanzie-
rung mit 2 Millionen Euro nicht übersteigt. 

Baugewerbliche Unternehmen 
als Händler von Bauprodukten 

Als Händler von harmonisierten euro -
päischen Bauprodukten im Sinne von
 Artikel 2 und 14 der EU-Bauprodukten-
verordnung sind diejenigen baugewerb-
lichen Unternehmen anzusehen, die
Bauprodukte auf dem Markt bereitstellen,
d.h. an Dritte veräußern, ohne dass sie im
Rahmen eines Werkvertrages das Produkt
selbst verarbeiten. Hierzu zählen bei-
spielsweise Betriebe des Fliesenleger -
gewerbes mit angegliederten Fliesen-
fachhandel, sofern diese Fliesen, Platten
oder Zubehör an Privatkunden oder ge-
gebenenfalls gewerbliche Unternehmen
veräußert werden, ohne die Verlegung
selbst im Rahmen eines Werkvertrages
durchzuführen. 

Auch die Hersteller von Betonwerksteinen,
Betonfertigteilen etc. können Händler im
Sinne der EU-Bauproduktenverordnung
sein, sofern sie die betreffenden Baupro-
dukte von externen Herstellern beziehen
und an Dritte weiter veräußern ohne sie
selbst zu verarbeiten. Für Händler von
Bauprodukten gelten die folgenden
Pflichten: 

• Die Händler müssen sich vergewissern,
dass für die Produkte eine entspre-
chende Leistungserklärung vorliegt
und die CE-Kennzeichnung des Pro-
duktes mit der Leistungserklärung
übereinstimmt. 

• Die CE-Kennzeichnung muss gut sicht-
bar, leserlich und dauerhaft an dem
Produkt oder einem daran befestigten
Etikett angebracht sein. 

zulässt, anzubringen. Die technischen Un-
terlagen sind von Herstellern 10 Jahre ab
dem in Verkehr bringen des Bauproduktes
aufzubewahren. 

Die Händler sind verpflichtet, die CE-
Kennzeichen der Produkte zu überprüfen
und für die Übermittlung der erforderli-
chen Unterlagen an ihre Kunden Sorge zu
tragen. Dadurch erklärt sich die derzeit
noch ungewohnte Flut von Leistungserklä-
rungen.

Pflichten für Bauunternehmen

Pflichten im Umgang mit der Leistungser-
klärung ergeben sich aus der Bayerischen
Bauordnung.

Nach Artikel 52 BayBO hat der Bauun-
ternehmer die erforderlichen Nachweise
über die Verwendbarkeit der verwende-
ten Bauprodukte und Bauarten zu erbrin-
gen und diese auf der Baustelle bereit zu
halten. Die neuen Leistungserklärungen
dürften als notwendige aber nicht hinrei-
chende Nachweise über die Verwendbar-
keit der verwendeten Bauprodukte und
Bauarten gelten und sind dementspre-
chend vom Bauunternehmen auf der Bau-
stelle bereit zu halten. 

Die Bayerische Bauordnung regelt in den
Artikeln 15 bis 18, dass Leistungserklä-
rungen bei sicherheitsrelevanten Bauteilen
(z. B. tragende Bauteile, Brandschutzbau-
teile, u. ä.) alleine nicht hinreichend zur
Beurteilung der Verwendbarkeit sind.
Nach wie vor sind hier die allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ), all-
gemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse
(abP) und Zulassungen im Einzelfall in
Verbindung mit der Übereinstimmungser-
klärung des Herstellers (Ü-Zeichen) maß-
gebend. 

Praxistipp: Im Sinne einer ordentlichen
Projektabwicklung raten wir allen Bau -
unternehmen, sämtliche Leistungserklä -
rungen, abZ, abP und Ü-Zeichen der
verwendeten Bauprodukte projektbezo-
gen bis zum Ablauf der Gewährleis-
tungsfrist zu dokumentieren. Da die Frage
nach den verwendeten Bauprodukten
häufig erst bei einer Bauwerkssanierung,
also nach ca. 30 Jahren auftritt, ist es
 sicher sinnvoll, eine Systematik zu ver-
wenden, die es erlaubt über die Gewähr-
leistungszeit hinaus auch nach so langer

TECHNIK
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zifikation verschiedene Klassen oder Leis-
tungsstufen beinhaltet. Letzteres gilt in
Deutschland insbesondere für den Brand-
schutz. 

Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung
sind brauchbar

Ein Bauprodukt ist nach EU-Bauproduk-
tenverordnung brauchbar, wenn es ge-
währleistet, dass die bauliche Anlage, 
in die es eingebaut werden soll, ge-
brauchstauglich ist. Dabei muss von einer
 ordnungsgemäßen Instandhaltung sowie
einer angemessenen Zeitdauer der Nut-
zung und Wirtschaftlichkeit ausgegan-
gen werden. 

Es müssen die Grundanforderungen an
das Bauwerk bezüglich mechanischer
Festigkeit und Standsicherheit, Brand-
schutz, Hygiene, Gesundheit- und Um-
weltschutz, Nutzungssicherheit und
Barrierefreiheit, Schallschutz, Energieein-
sparung und Wärmeschutz sowie nach-
haltige Nutzung der natürlichen
Ressourcen erfüllt sein. Das Bauprodukt
gilt als brauchbar, wenn es bekannt ge-
machten harmonisierten europäischen
Normen (hEN) oder einer europäischen
technischen Bewertung (ETB, deutsch/
bzw. ETA, englisch) entspricht. Dies soll
mit der neuen CE-Kennzeichnung sicher
gestellt werden. 

Die Verwendung von Bauprodukten
richtet sich nach den 
Technischen Baubestimmungen

Für sicherheitsrelevante Bauteile sind in
Deutschland die bekannt gemachten
technischen Baubestimmungen von be-
sonderer Bedeutung, die entsprechend
den Landesbauordnungen einzuhalten
sind. Die Liste der als technische Baube-

Zeit nachzuvollziehen, wo welches Bau-
produkt mit welchen Leistungsdaten ein-
gebaut wurde.

Verwendbarkeit von Bauprodukten

Mit der neuen EU-Bauproduktenverod-
nung traten am 01.07.2013 auch redak-
tionelle Änderungen der Bayerischen
Bauordnung in Kraft. Dadurch wird der
Status der EU-Bauproduktenverordnung
in Bayern geregelt. Das System der Tech-
nischen Baubestimmungen bleibt be -
stehen. 

Wie ist die Verwendbarkeit 
von Bauprodukten zu prüfen? 

Mit der Erfüllung der harmonisierten tech-
nischen Spezifikationen nach der EU-
Bauproduktenverordnung und entspre-
chender CE-Kennzeichnung ist das Bau-
produkt im europäischen Binnenmarkt frei
handelbar. Allerdings liegen das Bauen
und damit die Verwendung von Bau -
produkten in der Verantwortung der EU-
Mitgliedsstaaten, in Deutschland in der
Verantwortung der Bundesländer. Die
Verwendung der Bauprodukte hat also
unter Berücksichtigung der nationalen
 Sicherheitsanforderungen und darauf ab-
gestimmte Verwendungsregeln zur erfol-
gen, die in Bayern über die Bayerische
Bauordnung in der Liste der technischen
Baubestimmungen in Verbindung mit den
Bauregellisten des DiBT erfolgen. Diese
nationalen Regelungen können die Ver-
wendung von Bauprodukten mit CE-
Kennzeichen einschränken oder auf
bestimmte Anwendungsfälle oder Einbau-
situationen begrenzen. Auch können na-
tionale Regelungen die Verwendung nur
bestimmter Klassen oder Stufen vorsehen,
wenn die harmonisierte technische Spe-

stimmungen eingeführten technischen Re-
geln enthält unter Teil II und Teil III die
Anwendungsregelungen für Bauprodukte
und Bausätze nach ETB und hEN. Bau-
produkte, die aufgrund gesetzlicher Re-
ge lungen nach hEN oder ETB zu be ur-
teilen sind, werden in der Bauregelliste B
Teil I geführt. Dabei werden die  erforder-
lichen Klassen oder Stufen und/oder zu-
sätzliche Verwendungsregeln festgelegt. 

Eine Besonderheit stellen jene – in der
Regel sicherheitsrelevante Bauprodukte –
dar, die aufgrund zusätzlicher baurecht-
licher Verwendbarkeitsanforderungen in
Deutschland mit der CE-Kennzeichnung
(brauchbar) und dem Übereinstimmungs-
zeichen Ü (für die Verwendung in Deutsch-
land) gekennzeichnet sein müssen. 

Das Ü-Zeichen gilt als Übereinstim-
mungsnachweis mit einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
festgelegter technischen Regel.

Fazit: Für die Prüfung der Verwendbar-
keit eines Bauproduktes ist zusätzlich zu
den technischen Baubestimmungen auch
die CE-Kennzeichnung notwendig. Die
CE-Kennzeichnung ist für die Verwend-
barkeit eines Bauproduktes ein not-
wendiges aber insbesondere für sicher-
heitsrelevante Bauteile nicht hinreichen-
des Kriterium. Bauteile, für die aufgrund
gesetzlicher Regelungen technische Bau-
bestimmungen bestehen, dürfen nur mit
Bauprodukten gebaut werden, die den
technischen Baubestimmungen entspre-
chen (Ü-Zeichen). 

Weitere Informationen 
finden Sie im LBB Intranet 

unter der Rubrik Bautechnik 

TECHNIK



24 BLICKPUNKT BAU, Ausgabe 9, September 2013

vorher abklärt. In der Leistungsphase 3
ist das Aufstellen und Fortschreiben eines
Terminplans (Planeraufgabe). In der Leis-
tungsphase 6 sind zukünftig die Leis-
tungsverzeichnisse zu bepreisen. 

Eine Reihe von Veränderungen betrifft
den Umbau und Modernisierungsbereich: 

• Wiedereinführung der mitzuverarbei-
tenden Bausubstanz bei den anrechen-
baren Kosten

• Reduzierung des Umbau- und Moder-
nisierungszuschlags

• Umbauzuschlag auch bei Freianlagen 

Durch die gestiegenen Anforderungen an
die Architekten und Ingenieure werden
sich die Honorare deutlich erhöhen. Für
private Bauvorhaben haben die Leis-
tungsbilder „Gebäude und Innenräume“
und „Wärmeschutz und Energiebilanzie-
rung“ eine besondere Bedeutung. Bei an-

Die HOAI 2013 setzt grundsätzlich auf
der HOAI 2009 auf. Dabei verschieben
sich die Paragraphen – im Gegensatz zu
den Anlagen- im Wesentlichen marginal.
Die Verordnung setzt sich auch künftig
aus allgemeinen Vorschriften (§§ 1 – 16)
und den Teilen II – IV mit der Flächenpla-
nung, Objektplanung und Fachplanung
zusammen.  

Kern der aktuellen Novellierung ist die
baufachliche Überarbeitung der Leis-
tungsbilder und die Aktualisierung der
Honorarsätze. Die gravierendste Ände-
rung liegt in der Ausweitung des Grund-
leistungskatalogs. So müssen beispiels-
weise in den Leistungsphasen 1 – 3 die
Ergebnisse jeweils erläutert und doku-
mentiert werden. Weiterhin muss der Ar-
chitekt oder Ingenieur bereits im Rahmen
der Leistungsphase 2 die finanziellen
Rahmenbedingungen des Bauherrn mit
seiner Kostenschätzung vergleichen,
wofür Voraussetzung ist, dass er diese
Rahmenbedingungen mit dem Bauherren

rechenbaren Kosten von beispielsweise
300.000,00 € und Honorarzone II steigt
das Honorar für das Leistungsbild 
„Gebäude und Innenräume“ um 17,9 %.
Für das Leistungsbild „Wärmeschutz und
Energiebilanzierung“ erhöht sich das
empfohlene Honorar (Beratungsleistung,
s.u.) sogar um 188,5 %! 

Die sogenannten Beratungsleistungen, die
im Zuge der Novellierung 2009 aus dem
verbindlichen Teil aus der HOAI entfernt
worden waren, verbleiben weiter im un-
verbindlichen Teil. Für sie ist das Honorar
weiterhin frei vereinbar, ebenso wie für
die örtliche Bauüberwachung bei Inge-
nieurbauwerken. 

Den Text der HOAI 2013 
sowie aktuelle Informationen 

zu diesem Thema 
finden Sie im Internet des LBB 

in der Rubrik Bautechnik. 

Die neue HOAI 2013

Am 17.07.2013  ist die neue HOAI 2013 in Kraft getreten. Sie gilt für alle nach dem Stichtag neu abgeschlossenen Ver-
träge. Hierzu kann auch der Abruf bzw. die Beauftragung weiterer Stufen eines Stufenvertrages gehören. 

TECHNIK

Quelle: fotolia
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Fit for work 2013:
Finanzielle Hilfen für Ausbildungsbetriebe 

Auch im Jahr 2013 werden von der Bayerischen Staatsregierung Ausbildungs-
betriebe gefördert, die Absolventen der Mittelschule, Praxisklassen oder Schul-
abgänger ohne Abschluss ausbilden. Darüber hinaus können Betriebe
Förderungen beantragen, wenn sie erstmalig ausbilden oder zusätzliche Aus-
bildungsplätze schaffen.

Die neuen Richtlinien und Antragsformu-
lare werden derzeit noch erarbeitet. Die
Veröffentlichungen sind für den 27.09.
2013 im Bayerischen Allgemeinen Minis-
terialblatt (www.verkündung-bayern.de)
geplant. Die wichtigsten bereits bekann-
ten Informationen und Eckpunkte zu den
einzelnen Fördermaßnahmen, die für un-
sere Mitgliedsbetriebe von Bedeutung
sind, finden Sie nachstehend.  

Förderung der betrieblichen 
Ausbildung von marktbenachteiligten
Jugendlichen – Chance Ausbildung

Gefördert mit bis zu 5.000 € werden be-
rufliche Ausbildungsverhältnisse mit 

• Jugendlichen aus Praxisklassen, 
• Jugendlichen ohne Schulabschluss 
• und erstmals mit Jugendlichen, die

spätestens drei Monate nach Beginn
der Berufsausbildung mit einem Maß-
nahmeträger eine Vereinbarung über
ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
geschlossen haben mit bis zu 2.500 €.

Die Förderung darf frühestens am 1.7.2013
beginnen (Datum des Ausbildungsver-
trags). Der Wohnsitz des Jugendlichen
muss am 01.07.2013 in Bayern sein. Zweit-
ausbildungen werden nicht gefördert.

Förderung zusätzlicher betrieblicher
Ausbildungsstellen in Bayern 2013 aus
Mitteln des europäischen Sozialfonds

Gefördert werden berufliche 
Ausbildungsverhältnisse 

• wenn der Betrieb erstmalig ausbildet 
• oder in den vergangenen 5 Jahren

nicht mehr ausgebildet hat (dann sind
höhere Schulabschlüsse förderungsun-
schädlich, s. u.)

• wenn Betriebe einen zusätzlichen Aus-
bildungsplatz anbieten. Ein zusätz -
licher Ausbildungsplatz liegt vor, wenn

zum Zeitpunkt des Beginns des zu
 fördernden Ausbildungsverhältnisses
mehr Auszubildende beschäftigt wa-
ren, als im Durchschnitt der letzten 
3 Jahre. 

Die Förderhöhe beträgt 3.000 € in den
Arbeitsagenturbezirken Aschaffenburg,
Augsburg und Bayreuth-Hof; in allen an-
deren Regionen Bayerns 2.500 €.

Fördervoraussetzungen (Auszug): 
Der Auszubildende hat die Schule im Jahr
2013 verlassen und darf höchstens einen
qualifizierenden Hauptschulabschluss ha-
ben, oder der Auszubildende hat die
Schule 2012 oder früher verlassen und hat
höchstens einen mittleren Schulabschluss.
Der Betrieb bietet eine Teilzeitausbildung
nach § 8 BBiG, § 27 b HwO an, höhere
Schulabschlüsse sind förderungsunschäd-
lich. Außerdem muss der Wohnsitz des
Auszubildenden am 01.07.2013 in Bayern
liegen, die Ausbildung darf frühestens am
01.07.2013 und spätestens am 31.12.
2013 (jeweils Datum des Ausbildungsver-
trags) beginnen und Zweitausbildungen
werden nicht gefördert.

Weitere Fördermaßnahmen:

• Gewährung von Mobilitätshilfen an
Auszubildende 2013 und

• Förderung zusätzlicher betrieblicher
Ausbildungsstellen im Rahmen von
Verbundausbildungen in Bayern 2013
aus Mitteln des europäischen Sozial-
fonds

Informationen zu 
diesen Fördermaßnahmen 

sind den Internetseiten 
des Bayerischen Staatsministerium 

für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen unter

www.stmas.bayern.de/berufsbildung/
fitforwork/2013.de zu entnehmen. 

BERUFSBILDUNG

BERUFSBILDUNG
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Meisterprüfungstatistik 2012: Wieder mehr Meister in den Bauberufen!

Der Deutsche Handwerkskammertag hat die statistische Auswertung der Teilnehmer an den Meisterprüfungen im Jahr
2012 vorgelegt.

HANDWERK 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maurer und
Betonbauer

1.431 1.287 1.238 1.092 769 798 615 665 635 620 603 655

Straßenbauer 208 297 274 229 186 213 158 205 153 209 170 231

Stuckateur 224 177 152 125 112 101 124 83 92 90 109 92

Fliesen-, Platten-
und Mosaikleger 

560 551 557 423 244 141 90 114 106 84 98 86

WKS-Isolierer 35 25 34 28 19 22 12 26 12 30 16 26

Brunnenbauer 7 12 12 15 12 10 5 27 11 11 11 10

Betonstein- und 
Terrazzohersteller

9 19 7 4 5 8 6 4 4 10 7 5

Estrichleger 42 45 27 28 9 10 15 10 7 7 5 8

Zimmerer 974 921 952 852 854 758 684 698 686 685 649 674

SUMME 5.491 5.336 5.256 4.800 4.215 4.067 3.716 3.840 3.715 3.756 3.679 3.799

Quelle: ZDB

In den Handwerken Maurer und Beton-
bauer, Straßenbauer sowie Zimmerer hat
sich die Zahle der im vergangenen Jahr
abgelegten Meisterprüfungen deutlich

gesteigert. In einigen Ausbauhandwerken
ging die Zahl der Meisterprüfungen je-
doch weiter zurück bzw. stagniert auf
(zu) niedrigem Niveau.

Übersicht: Bestandene Meisterprüfungen
im Bauhandwerk (Deutschland) von 2001
bis 2012
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Richtlinien für Zuwendungen zu 
wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2013)

Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und
 Gesundheit vom 4. Juni 2013 wurden die RZWas 2013 bekannt gegeben. Sie
lösen die am 30. Juni 2013 ausgelaufenen RZWas 2005 ab.

Die im Allgemeinen Ministerialblatt Nr. 8
vom 28. Juni 2013 veröffentlichten RZWas
2013 regeln die Fördervoraussetzungen
für nicht staatliche Wasserbauvorhaben,
öffentliche Wasserversorgungsanlagen
und öffentliche Abwasserentsorgungsan-
lagen. 

Die RZWas 2013 können 
auf der Verkündungsplattform der

Bayerischen Staatsregierung 
unter www.verkuendung-bayern.de/
Rubrik Allgemeines Ministe rialblatt 

herunter geladen werden.

STRASSEN- UND TIEFBAU

FACHGRUPPEN

sowie Interessenten, die eine Bestellung
als o.b.u.v. Sachverständiger in diesem
Handwerk anstreben. Das Seminar dient
der Vertiefung des Fachwissens und der
Fortbildung im Sachverständigenwesen. 

Der Programmflyer zum 21. Sachver-
ständigenseminar Straßen- und Tief-
bau 2013 kann in unserem Internet-
auftritt unter www.lbb-bayern.de im
Mitgliederbereich in der Rubrik Fach-
gruppe Straßen- und Tiefbau herunter
geladen werden. Die Teilnehmergebühr
beträgt 160 € inkl. MwSt. für Mitglie-
der unseres Landesverbandes. 
Anmeldungen bitten wir bei der För-
dergesellschaft zur Förderung des
Deutschen Baugewerbes mbH, Kronen-
str. 55 – 58, 10117 Berlin, Tel. 0 30/
203 14 - 559, Fax 0 30/203 14 - 259
vorzunehmen. 

Anmeldeschluss ist 
der 23. Oktober 2013.

Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr: 

– Baubehinderungen und Nachtragsan-
sprüche für Bauzeitverlängerung bzw.
gestörten Bauablauf;

– Trenching-Verfahren;
– ZTV Wegebau;
– DIN 18300 ATV Erdbauarbeiten –

Homogenitätsbereiche;
– RStO 12, Änderungen gegenüber

RStO 01;
– Erfahrungen mit der gebundenen 

Pflasterbauweise.

Auch in diesem Jahr wird es eine Dis -
kussionsrunde „Fragen aus dem Sach -
verständigenalltag“ geben. In dieser
Diskussionsrunde können konkrete An -
liegen der Teilnehmer, wie etwa Fragen
zum Regelwerk, spezielle Schadensfälle
etc. zusammen mit den Referenten und
den Sachverständigenkollegen beraten
werden. Teilnahmeberechtigt am Sach -
verständigenseminar sind die öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverstän -
digen für das Straßenbauerhandwerk

21. Sachverständigenseminar 
Straßen- und Tiefbau des ZDB 
am 22. und 23. November 2013 in Hannover

Der ZDB lädt zum diesjährigen Sachverständigenseminar Straßen- und Tiefbau
am 22. und 23. November 2013 nach Hannover ein.
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6 auf 8 Fahrbahnstreifen (Gesamtlänge
600 km). Ebenso sind Ortsumgehungen
ein Schwerpunkt (220 Teilprojekte mit
einer Gesamtlänge von über 700 km). 

Auch der Ausbauplan für die Staats -
straßen in Bayern sieht zahlreiche Neu-
bauprojekte wie Ortsumgehungen oder
auch Ausbauprojekte bestehender Stra-
ßen vor. In seiner aktuellen Fassung erhält
er 666 Projekte mit einem Investitions -
volumen von rund 3,2 Mrd. Euro. 

Für die bis Ende 2015 geplante Fort-
schreibung des Bundesverkehrswegepla-
nes durch das Bundesverkehrsministerium
hat der Freistaat Bayern insgesamt 398
Teilprojekte für den Bereich der Bundes-
fernstraßen mit einem Investitionsvolumen
von 17 Mrd. Euro angemeldet. 

Die Streckenlänge beträgt rund 2000 km.
Ein wesentlicher Teil dieser Maßnahmen
(72 Teilprojekte) betrifft den Ausbau von
Bundesautobahnen von 4 auf 6 bzw. von

Im Hinblick auf die Erhaltung des vorhan-
denen Straßennetzes sieht der Bayerische
Innenminister insbesondere bei Brücken-
bauwerken einen sehr hohen Investitions-
bedarf. 

Der Bedarf an Baumitteln für die Durch-
führung von Ersatzneubauten und Bau-
werksertüchtigungen soll in den kom-
menden Jahren auf über 200 Mio. Euro
pro Jahr ansteigen.

Bayern plant Vielzahl neuer Straßenverkehrsinvestitionen

Anlässlich einer Pressemitteilung im  August 2013 legte der Bayerische Innenminister Joachim Hermann die Eck daten für
die Erhaltung des bayerischen Straßennetzes dar. 

hingewiesen. Es werden in einzelnen
 Abschnitten die Messverfahren „Elektro-
magnetische Dickenmessungen nach dem
Wirbelstromverfahren“, „Elektromagneti-
sche Dickenmessungen nach dem Puls-
Induktionsverfahren“, „Dickenmessungen
an Bohrkernen“, „Dickenbestimmung mit-
tels Nivellement, „Dickenmessungen mit
der Tiefenlehre“ und „Abstandsmessung
von einer Schnur“ beschrieben. 

Die Ausgabe 2012 der „Technischen Prüf-
vorschriften zur Bestimmung der Di-
cken von Oberbauschichten im Straßen-
bau (TP D-StB)“ ersetzt die Ausgabe
1989 (FGSV 974) des gleichnamigen
 Titels. 

Die Forschungsgesellschaft für Straßen-
und Verkehrswesen hat die „Technischen
Prüfvorschriften zur Bestimmung der Di-
cken von Oberbauschichten im Straßen-
bau“ (TP D-StB 12) mit neuer Ausgabe
2012 herausgegeben. Die TP D-StB 12
beschreiben Dickenmessverfahren zur Be-
stimmung der Schichtdicken im Rahmen
von Kontrollprüfungen für die Abrech-
nung und Abnahme von Schichten des
Straßenoberbaus. 

Bei Dickenmessverfahren, mit denen nicht
alle im Straßenoberbau vorkommenden
Arten von Schichten gemessen werden
können, wird bei der Beschreibung des
Messverfahrens auf diese Besonderheit

Bestellung:
Die Technischen Prüfvorschriften 

zur Bestimmung der Dickem 
von Oberbauschichten 

im Straßenbau 
können zum Preis von 15,50 € 

beim FGSV-Verlag 
(FGSV-Nr. 774) 

unter www.fgsv-verlag.de 
bestellt werden.

Technische Prüfvorschriften zur Bestimmung 
der Dicken von Oberbauschichten im Straßenbau (TP D-StB)

Die FGSV hat die überarbeitete Technische Prüfvorschrift zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im Stra-
ßenbau (TP D-StB) neu heraus gegeben.

FACHGRUPPEN
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Bauinnungen mitgearbeitet hat, wird
etwa für den Bereich Straße gefordert,
dass die Straßenverkehrsinvestitionen von
5 auf 7,5 Mrd. dauerhaft aufgestockt
werden. Im Bereich der Fernstraßen liegt
der Schwerpunkt auf der Forderung nach
einem Substanz erhalt sowie der Beseiti-
gung von Engpässen für den Güter- und
Personenverkehr.

Die aktuelle Broschüre, die rechzeitig 
vor der Bundestags- bzw. Landtagswahl
vorgelegt wurde, analysiert die aktuelle
Situation und zeigt entscheidende Wei-
chenstellungen für eine moderne zukunfts-
fähige Infrastruktur. 

In dem Papier, an dem unter anderem
auch der Landesverband Bayerischer

Bayerische Wirtschaft legt Positionspapier 
zur modernen Verkehrsinfrastruktur vor

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. – hat ein aktuelles Positionspapier „Moderne Verkehrsinfra-
struktur“ vorgelegt. In diesem setzt sie sich dafür ein, die Verkehrsinfrastruktur konsequent an den vorhersehbaren Bedarf
anzupassen und die dafür erforderlichen Investitionen dauerhaft sicherzustellen. 

FACHGRUPPEN

Quelle: fotolia

Das vbw-Positionspapier 
„Moderne Verkehrsinfrastruktur“, 

Stand Juli 2013, 
kann als .pdf-Datei auf den 

Internetseiten unseres Verbandes 
unter www.lbb-bayern.de, 

Rubrik Fachgruppe Straßen- und 
Tiefbau, herunter geladen werden.
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Das Arbeits- und Hinweisblatt 
„Beheizte Fußbodenkonstruktionen“ 

mit Stand Mai 2013 k
ann zum Preis von 8,– € zzgl. MwSt.

und Versandkosten 
über den Bestellshop des BEB 

unter www.beb-online.de 
bezogen werden.

Die Veröffentlichung erläutert unter ande-
rem die Arten von elektrischen Heizsyste-
men, deren Einsatzgebiete, technische
Grundlagen, sowie Temperaturgrenzen
und Planung. Des Weiteren wird auf Fra-
gen des Aufbaus, der Feuchtemessung,
sowie Funktionsprüfungen und die Bele-
greifheizung eingegangen. Ein Literatur-
verzeichnis rundet die Information ab. 

BEB-Hinweisblatt: Beheizte Fußbodenkonstruktionen

Der Bundesverband Estrich und Belag e.V. hat im Juni 2013 ein neues Arbeits- und Hinweisblatt zum Thema der elektrisch
beheizten Fußbodenkonstruktionen im Innenbereich heraus gegeben.

Der Videoclip ist auf Datenträger (CD oder USB-Stick) zusammen mit der Frei-
gabe der Bild- und Urheberrechte, sowie den Kontaktdaten des Einsenders und
des Ausbildungsbetriebes bis zum 31. Dezember 2013 an die Bundesfachschule
Estrich und Belag e.V., Ansbacher Str. 20, 91555 Feuchtwangen, zu schicken.
Weitere Informationen unter www.bfse.de. 

Die eingesendeten Clips werden zeitgleich am 1. Februar 2014 auf die Internet-
plattform Youtube gestellt.

Wer gewinnt? Gewinner sind die Azubis, deren Clips in der Zeit vom 1. Februar
2014 bis zum 31. Mai 2014 am häufigsten aufgerufen wurden.

Wann ist die Preisübergabe? Die Preisträger werden schriftlich benachrichtigt.
Die Übergabe der Geldpreise erfolgt an die Gewinner persönlich im Rahmen
der Fußbodenmesse EPF 2014 in Feuchtwangen. Die Gewinner sind zusätzlich
2 Tage lang während der EPF Gäste der Bundesfachschule Estrich und Belag e.V.
inklusive Übernachtung und Verpflegung.

Zugelassen sind alle von den Azubis
selbst hergestellten Videoclips, die in ir-
gendeiner Weise die Ausbildung und/
oder das Handwerk Estrich und Belag
zum Inhalt haben und den Handwerks -
beruf positiv präsentieren, keine Wer-
bung und/oder Sponsoring und keine
diffamierenden Aussagen beinhalten. 

Die maximale Länge des Videoclips be-
trägt 3 Minuten.

Als Preise lobt die Bundesfachschule
Estrich und Belag aus:

1. Preis     1.500 €
2. Preis     1.000 €
3. Preis        500 €.

Kreativwettbewerb 2014 
für den erfolgreichsten Videoclip im Estrichlegerhandwerk

Die Bundesfachschule Estrich und Belag e.V. hat einen Kreativwettbewerb für den erfolgreichsten Videoclip im Estrich-
legerhandwerk ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Auszubildende des Estrichlegerhandwerks in Deutschland im
Schuljahr 2013, die das 2. oder 3. Lehrjahr beginnen. 

FACHGRUPPEN

ESTRICH UND BELAG
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Das BEB-Hinweisblatt: 
Böden für Regalanlagen, 
Stand Mai 2013, kann 

zum Preis von 8,– € zzgl. MwSt. 
und Versandkosten 

über den Bestellshop des BEB 
unter www.beb-online.de 

bezogen werden.

Es soll dazu beitragen, kritische Punkte
der Regelwerke zu erkennen und Streitig-
keiten durch rechtzeitige, eindeutige Ver-
einbarungen zu vermeiden. 

Die für die Baupraxis sehr hilfreichen Aus-
führungen wurden von der BEB-Arbeits-
gruppe „Regalböden“ unter dem Vorsitz
von Herrn Walter Böhl mit Stand vom
Mai 2013 heraus gegeben.

BEB-Hinweisblatt: Böden für Regalanlagen

Ebenfalls neu erschienen ist das BEB-Arbeits- und Hinweisblatt zum Thema der Toleranz- und Verformungsanforderungen
an Böden durch verschiedene Regelwerke für Regalanlagen und Flurförderfahrzeuge. 

FACHGRUPPEN

Quelle: fotolia
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weils bezogen auf das Sanitärob-
jekt mittig eine Bewegungsfläche
von mindestens 0,9 m Breite und
1,2 m Tiefe vorhanden sein, wobei
sich die Bewegungsflächen überla-
gern dürfen. 

•   Der Abstand zwischen den Sanitär-
objekten oder zur seitlichen Wand
muss mindestens 0,25 m betragen.

•   Vorkehrungen zur späteren Nach-
rüstung mit Sicherheitssystemen vor-
sehen.

Duschplätze müssen
– bodengleich ausgeführt werden. Ist

dies baustrukturell nicht möglich, darf
das Niveau zum angrenzenden Bo-
denbereich um nicht mehr als 20 mm
abgesenkt sein. Übergänge sollten
vorzugsweise als geneigte Fläche aus-
gebildet sein.

– mit rutschfesten oder rutschhemmenden
Bodenbelägen versehen sein. 

Waschbecken müssen:
– mindestens 0,48 m tief und in der

Höhe entsprechend dem Bedarf der

Das Förderprogramm Altersgerecht Um-
bauen der KfW dient unabhängig vom
Alter der zinsgünstigen, langfristigen
 Finanzierung von Maßnahmen zum
 Barriereabbau im Wohnungsbestand.
Gleichzeitig mit dem Merkblatt Bauen,
Wohnen, Energiesparen – Altersgerecht
Umbauen (Förderprogramm Nummer
159) veröffentlichte die KfW in einer An-
lage zu diesem Merkblatt technische
Mindestanforderungen, deren Einhaltung
Voraussetzung für die Förderung der
Maßnahmen ist. 

Unter Ziffer 5 „Maßnahmen an Sanitär-
räumen“ heißt es hierzu:

Anpassung der Raumgeometrie: 

Sanitärräume müssen
– mindestens 1,8 m x 2,2 m groß sein. Ist

dies baustrukturell nicht möglich, müs-
sen zumindest folgende Bewegungs-
flächen eingehalten werden: 
•   vor den einzelnen Sanitärobjekten

(Waschtische, WCs, Urinale, Bidets,
Badewannen und Duschen) muss je-

Nutzer montiert sein.
– Kniefreiraum zur Nutzung im Sitzen

freihalten.

WCs müssen:
– in ihrer Sitzhöhe entsprechend dem Be-

darf der Nutzer angebracht oder in
der Höhe flexibel montierbar sein.

Badewannen müssen:
– eine Einstiegshöhe von maximal 0,5 m

aufweisen. Alternativ können Bade-
wannensysteme mit seitlichem Tür -
einstieg verwendet werden oder
Badewannen sind so einbauen, dass
sie mit mobilen Liftsystemen unterfahr-
bar sind. 

Das Merkblatt 
der KfW-Bankengruppe 

„Altersgerecht umbauen (159)“ 
kann auf den Internetseiten 

der KfW-Bankengruppe 
unter www.kfw.de 

herunter geladen werden.

Technische Mindestanforderungen an das barrierefreie Bauen

Die KfW hat Mindestanforderungen an das barrierefreie Bauen als Voraussetzung für die Förderung barrierefreier
Maßnahmen veröffentlicht. 

FLIESEN UND NATURSTEIN
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struktionen und ausgeführten Arbeiten.
Auch in diesem Jahr findet eine beglei-

Bereits zum 15. Mal finden die vom Fach-
verband Fliesen- und Naturstein im Zen-
tralverband des Deutschen Baugewerbes
organisierten Sachverständigentage für
das Fliesen-, Platten- und Mosaikleger-
handwerk statt. Das Programm bietet
neben hochkarätigen Vorträgen ausrei-
chend Raum für fachliche Diskussionen
sowie die Bewertung von Produkten, Kon-

tende Fachausstellung mit allen namhaf-
ten Unternehmen der Branche statt. 

15. Sachverständigentage für Fliesen-, Platten- und Mosaikleger in Fulda

Am 5. und 6. November 2013 finden die 15. Sachverständigentage für das Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk
in Fulda statt. 

Quelle: fotolia

Der Programmflyer mit der Einladung zu den 
15. Sachverständigentagen am 5. und 6. November 2013 

steht zum Download auf den Internetseiten des Fachverbands Fliesen 
im ZDB unter www.fachverband-fliesen.de für Sie bereit.
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Die Tagung, die sich exklusiv an die Mit-
glieder des Landesverbandes Bayerischer
Bauinnungen richtet, informiert über die
aktuellen praxisrelevanten Neuregelun-
gen durch EU-Bauproduktenverordnung
und Eurocode 6. 

Wir laden bereits jetzt alle Fachgruppen-
mitglieder herzlich zu dieser Veranstal-
tung ein und bitten Sie, den Termin zu
reservieren. 

Das diesjährige Motto der Veranstaltung
lautet „Mauerwerksbau – Technik, Mar-
keting, Baurecht“. 

Außerdem wird die neue Marketinginitia-
tive „Pro Mauerwerk“ vorgestellt. 

Die Einladungen mit dem Programm er-
halten Sie in Kürze. 

Bayerischer Hochbautag 2013 

Der von der Landesfachgruppe Hochbau im LBB veranstaltete Bayerische Hochbautag 2013 findet am 25. Oktober
2013 in der Bayerischen BauAkademie in Feuchtwangen statt. 

FACHGRUPPEN

HOCHBAU

Quelle: fotolia
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Die Einladung mit dem Programm erhal-
ten Sie demnächst. 

Alle Isolierer sind zur Jahrestagung der
Landesfachgruppe der WKSB-Isolierer
wie immer herzlich eingeladen. 

Reservieren Sie sich diesen Termin und
freuen Sie sich auf ein interessantes Pro-
gramm und den Austausch mit Kollegen!

Ankündigung: ISO-Treff der bayerischen Isolierer 
am 25. – 26. Oktober 2013 in Lenggries

Der diesjährige ISO-Treff der bayerischen Isolierer findet am 25. und 26. Oktober 2013 im Arabella Brauneck Hotel in
Lenggries statt. 

Der fünftägige Lehrgang dient der Vor-
bereitung auf die PUR-Ortschäumer-Prü-
fung und wendet sich zusätzlich an alle
Unternehmen unserer Organisation, die
sich bisher nur im geringen Umfang mit
PUR-Ortschaum-Herstellung befassen
konnten. 

Weitere Informationen erteilt 
das Ausbildungszentrum 

der Bauindustrie Bühl/Baden. 

Wie in den vergangenen Jahren bietet die
Gesellschaft zur Förderung des Deut-
schen Baugewerbes im Auftrag der Bun-
desfachgruppe WKSB-Isolierer im ZDB
auch 2014 wieder einen Lehrgang für die
PUR-Ortschaum-Herstellung an.

Ort/Termin: 
17. – 21. Februar 2014

im Ausbildungszentrum 
des Baugewerbes Bühl/Baden
Siemensstraße 4
77815 Bühl/Baden
Telefon 0 72 23/93 39 - 0
Telefax 0 72 23/93 39 - 50 

Lehrgang für PUR-Ortschaum-Herstellung 2014

FACHGRUPPEN

WÄRME-, KÄLTE-, SCHALL- UND BRANDSCHUTZISOLIERER

PUR-Ortschäumer-Prüfung 2014

Anfang 2014 finden wieder Schäumer-
prüfungen statt. Hierzu teilen wir Ihnen
folgende Einzelheiten mit: 

Ort/Termin:  
24. Februar – 26. Februar 2014

iim Ausbildungszentrum 
des Baugewerbes Bühl/Baden
Siemensstraße 4
77815 Bühl/Baden
Telefon 0 72 23/93 39 - 0
Telefax 0 72 23/93 39 - 50  

Die Anmeldung muss bis 31. Oktober
2013 eingegangen sein. Nach diesem
Zeitpunkt eingehende Anmeldungen kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden. 

Weitere Informationen 
erteilt das Ausbildungszentrum 
der Bauindustrie Bühl/Baden. 
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Fachmesse Estrich-Parkett-Fliese 2014 (EPF)

Vom 26. – 28. Juni 2014 findet zum 10. Mal in der Bayerischen BauAkademie
in Feuchtwangen die Fachmesse Estrich-Parkett-Fliese (EPF) statt. 

Die führende Fachmesse für den Fußbo-
denbau verspricht auch für 2014 wieder
ein Ausstellungsevent mit innovativen
Messethemen und bewährten Schwer-
punkten zu werden. 

Rund 220 Aussteller und 5000 Fachbesu-
cher werden zur Messe erwartet. 

Bitte merken Sie sich den Termin zum Be-
such dieser führenden Fachmesse bereits
jetzt vor. 

Weitere Informationen
finden Sie im Internet 

unter www.epf-messe.de
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Ehrenobermeister Horst Lambel verstorben

Bereits am 23. Juni 2013 verstarb der langjährige Obermeister der Bauinnung
Nordoberpfalz, Maurermeister Horst Lambel, im Alter von 91 Jahren.

Horst Lambel gehörte bereits seit 1963
dem Vorstand der Bauinnung Nordober-
pfalz an. Von 1976 bis 1992 hatte er das
Amt des Obermeisters inne. Nach Auf-
gabe dieses Amtes wurde er von den
 Mitgliedern der Bauinnung zum Ehren-
obermeister ernannt.

Im Landesverband Bayerischer Bauinnun-
gen hat Herr Lambel viele Jahre die Inte-
ressen seiner Unternehmerkollegen der
Oberpfalz im sozialpolitischen Ausschuss
und als stellvertretendes Mitglied im Vor-
stand vertreten. 

Die Bayerischen Baugewerbeverbände
haben Herrn Lambel 1994 in Würdigung
seiner Verdienste in ihren Baugewerberat
aufgenommen. 

Aufgrund seines hohen Sachverstands,
seiner Kollegialität und seiner offenen Art
wurde Herr Lambel von seinen Unterneh-
merkollegen weit über die Innungsgren-
zen hinaus geschätzt.

PERSÖNLICHES
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Neu erschienen:
Bauzeit und Behinderung (Nachträge und Mehr-
kostenermittlung) – das Handbuch für Praktiker

Nur wenn bei Errichtung eines Bauwerks
die Vielzahl der Einzelleistungen in der
richtigen Reihenfolge aufeinander abge-
stimmt und dann auch so ausgeführt wer-
den, können Störungen im Bauablauf und
damit meist erhebliche Behinderungs-
mehrkosten vermieden werden. Leider
zeigt die Praxis, dass dies nur relativ sel-
ten gelingt, so dass sich im Grunde jeder
Praktiker mit der Problematik von Bauver-
zögerungen beschäftigen muss.

Dieses soeben erschiene Praktikerhand-
buch stellt hierzu eine entscheidende Hilfe
dar. Es gibt praktische Hinweise zur Ver-
tragsgestaltung und erläutert in klarer,
verständlicher Form, welche Ansprüche
Auftraggeber bzw. Auftragnehmer jeweils
haben, wenn der andere Teil eine Störung
im Bauablauf zu vertreten hat.

Vor allem stellt das Werk in einem be-
triebswirtschaftlichen Teil ausführlich dar,
wie Behinderungsmehrkosten gegenüber
dem Vertragspartner darzustellen und zu
berechnen sind, damit sie für diesen nach-
vollziehbar sind und notfalls auch vor
Gericht durchgesetzt werden können.

Dieses Handbuch ist ein wertvolles, klar
und kompakt formuliertes Werk, das dem
Baupraktiker alle wichtigen Informatio-
nen zu Bauablaufstörungen vermittelt.

Herausgeber: 
Biermann – Frikell – Hofmann
Ausgabe: 1. Auflage 2013
Umfang: 268 Seiten
ISBN: 978-3-89650-354-1
Einzelpreis: 32,80 EUR inkl. MwSt. 
zzgl. Versandkosten 
Bei Abnahme von mind. 10 Exemplaren:
Stückpreis 25,80 EUR
Bei Abnahme von mind. 20 Exemplaren:
Stückpreis 21,20 EUR

Bezugsquelle:
VOB-Verlag Ernst Vögel OHG
Kalvarienbergstraße 22
93491 Stamsried
Telefon +49 9466 9400-0
Telefax +49 9466 1276
voegel@voegel.com
www.vob-buecher.de

LITERATUR



JEWEILS JANUAR – JUNI                                                 2012                                   2013                        %

                                                                                                    Anzahl der Beschäftigten
                                                                                             (im Monatsdurchschnitt)

Tätige Personen im Bauhauptgewerbe                               127 058                              127 799                     0,6

                                                                                                 Bruttoentgeltsumme in 1000 €                                   

Bruttolöhne und -gehälter                                              1 704 095                           1 722 815                   1,1

                                                                                             Geleistete Arbeitsstunden in 1000

Wohnungsbau 30 242 30 079 – 0,5

Gewerblicher und industrieller Bau 19 521 19 026 – 2,5

davon: Hochbau 11 774 11 639 – 1,1
Tiefbau 7 746 7 387 – 4,6

Öffentlicher und Verkehrsbau 17.202 16 610 – 3,4

davon: Hochbau
für Organisationen ohne Erwerbszweck 1 215 1 163 – 4,3
für Gebietskörpersch. und Sozialvers. 3 147 3 137 – 0,3

davon: Tiefbau
Straßenbau 6 119 5 992 – 2,1
für Gebietskörpersch. und Sozialvers. 6 721 6 318 – 6,0

insgesamt 66 964 65 715 – 1,8

Umsatz ohne USt. in 1000 €

Wohnungsbau 2 773 614 2 699 488 – 2,7

Gewerblicher und industrieller Bau 2 402 340 2 375 765 – 1,1

davon: Hochbau 1 670 718 1 698 260 1,6
Tiefbau 731 622 677 505 – 7,4

Öffentlicher und Verkehrsbau 1 768 564 1 777 334 0,5

davon: Hochbau
für Organisationen ohne Erwerbszweck 105 065 102 595 – 2,4
für Gebietskörpersch. und Sozialvers. 393 215 415 369 5,6

davon: Tiefbau
Straßenbau 651 128 623 686 – 4,2
für Gebietskörpersch. und Sozialvers. 619 157 635 684 2,7

Baugewerblicher Umsatz 6 944 519 6 852 58 – 1,3

Die wirtschaftliche Entwicklung des Baugewerbes
in Bayern im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr
Beschäftigte, Löhne, Gehälter, geleistete Arbeitsstunden und Umsätze in Bayern

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Dienststelle Schweinfurt
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BAUEN MIT 
INNUNGS-QUALITÄT e.V.

BRUNNENBAU
SPEZIALTIEFBAU
UND GEOTECHNIK

WÄRME-, KÄLTE-, 
SCHALL- UND 
BRANDSCHUTZISOLIERER

STUCK UND PUTZ

TROCKENBAU

ESTRICH UND BELAG

STRASSEN- 
UND TIEFBAU

BETONWERKSTEIN,
FERTIGTEILE, 
TERRAZZO UND 
NATURSTEIN

HOCHBAU

FLIESEN UND 
NATURSTEIN

BAHNBAU

FEUERUNGS-, 
SCHORNSTEIN- UND 
INDUSTRIEOFENBAU


